
1. Präsidium des Nationalrats 
2. Bundeskanzleramt 
3. Bundeskanzleramt - Sektion VII 
4. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
5. Bundeskanzleramt - Sektion II 
6. Bundeskanzleramt - Sektl/5 
7. Bundeskanzleramt - Sekt. IV 
8. Bundeskanzleramt - Abt. 1111 
9. Bundeskanzleramt - Abt. 1/12 
10. Bundeskanzleramt -

Büro des Herrn Staatssekretärs Morak 
11. Bundeskanzleramt -

Geschäftsführung der Bundes­
gleichbehandlungskommission 

12. Büro der Seniorenkurie des 
Bundesseniorenbeirates 
beim Bundeskanzleramt 

13. Bundesministerium für öffentliche Leistung 
und Sport 

14. Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten 

15. Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten 
Büro der Frau Bundesministerin 

16. Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen 

17. Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen 
Büro des Herrn Staatssekretärs 
Dr. Waneck 

18. Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 

19. Bundesministerium für 
Finanzen 

20. Bundesministerium für Finanzen­
Büro des Herrn Staatssekretärs 
Dr. Finz 

21. Bundesministerium für Inneres 
22. Bundesministerium für Justiz 
23. Bundesministerium für Landesverteidigung 
24. Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur 

A-1011. Stubenring 1. Tel: +43 (1) 71100. Fix: +43 (1) 7182403 
E-Mail: post@122.bmwa.gv.at. Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 

BUNDESMINISTERIUM für 
WIRTSCHAFT und A.RBEIT 

Zu 208/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 58



25. Bundesministerium für Verkehr, Innovationen und Technologie 
26. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
27. Rechnungshof 
28. Volksanwaltschaft 
29. Finanzprokuratur 
30. Statistik Österreich 
31. Büro des Datenschutzrates 
32. Wirtschaftskammer Österreich 
33. Bundesarbeitskammer 
34. Österreichischer Gewerkschaftsbund 
35. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
36. Verein Österreichischer Industrieller 
37. Institut für Europarecht 
38. Forschungsinstitut für Europarecht 
39. Forschungsinstitut für Europafragen an der WU Wien 
40. Zentrum für Europäisches Recht - Neue Universität 
41. Forschungsinstitut für Europarecht 
42. Forschungsinstitut für Europarecht - Neue Universität 
43. Rechtswissenschaftliche Fakultät Linz 
44. ARGE-Daten 
45. Österreichischer Landarbeiterkammertag 
46. Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
47. Handelsverband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels 
48. Österreichischer Verband der Markenartikelindustrie 
49. Österreichisches Normungsinstitut 
50. Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
51. Österreich ische Hochschülerschaft 
52. Österreichische Notariatskammer 
53. Oesterreichische Patenanwaltskammer 
54. Osterreichischer Rechtsanwaltskammertag 
55. Rat für Wissenschaft und Forschung 
56. Österreichische Rektorenkonferenz 
57. Österreichische Nationalbank 
58. Freier Wirtschaftsverband Wien 
59. Rechtsanwaltskammer Wien 
60. Freier Wirtschaftsverband Österreichs 
61. Österreichischer Familienbund 

Betreff: EURO-Umstellung; Sammelgesetz; 
UmstellungsG für BMWA; nachträgliche 
Übermittlung der Textgegenüberstellung 

Name/Durchwahl 
Dr. Gabler/5435 

Geschäftszahl: 
14.415/31-1/22101 
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Verfolg: ho. ZI.: 14.415/27-1/22/01 vom 
16.5.2001 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit übermittelt nachträglich die Text­

gegenüberstellung zum gegenständlichen Gesetzesentwurf. 

Ergänzend wird bemerkt, dass die Textgegenüberstellung betreffend die Artikel 5-

15 und 44 vorerst nicht erstellt wurde; es handelt sich bei den in diesen Artikeln vor­

genommenen Änderungen lediglich um reine EURO-Anpassungen ohne sonstige 

inhaltliche Änderungen. Von einer Textgegenüberstellung, die sich lediglich auf 

Änderungen bezöge, durch die überholte Ministerieneinteilungen korrigiert werden, 

wurde vorerst teilweise ebenfalls abgesehen (vgl. insbesondere Artikel 1 - 11 des 

2. Teiles des Gesetzesentwurfs). 

Beilage 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~."-G.A~~d.~ 

Wien, am 28. Mai 2001 
Für den Bundesminister: 

MR Dr. Benda 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Außenhandelsgesetz 1995 - AußHG 1995 

§ 4 . Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen des unmittelbar 
anwendbaren Rechts der Europäischen Union unterliegen 
bewilligungspflichtige Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Ein- oder 
Ausfuhr von Waren, ausgenommen aufgrund einer Bewilligungspflicht gern. § 
3 Z 2 u. 3, zum Gegenstand haben, nicht der Bewilligungspflicht, wenn sie 
folgende Waren und Tatbestände betreffen: 

(Z I und Z 2) ... 

(Z 3) Waren auf Grund von Rechtsgeschäften oder Handlungen, bei denen 
der Wert der Ware 11 500 S nicht übersteigt, ausgenommen die Einfuhr von 
Waren, die nach Zerlegung einer größeren Warenmenge aus einem Freitager 
oder einem Zollager in den freien Verkehr entnommen werden oder 
hinsichtlich derer eine befbrderungsmäßige Zusammenfassung gleichartiger 
Waren aufgrund von mehr als einem Rechtsgeschäft des selben Importeurs 
erfolgt; 

(Z 4) Muster und Proben rur einschlägige Handelsunternehmen oder 
Verarbeitungsbetriebe 

von Waren der Kapitel 25-97 der Kombinierten Nomenklatur bis zu 
einem Wert von 3 500 S je Einfuhrsendung, 

von Waren der Kapitel 1-24 der Kombinierten Nomenklatur bis zu einem 
Wert von 500 S je Einfuhrsendung, 

wobei bei der Bemessung des Wertes unentgeltlich gelieferter Muster und 
Proben Vertriebskosten außer Betracht bleiben; 

(Z 5 bis Z 9) ... 

§ 4 . Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen des unmittelbar 
anwendbaren Rechts der Europäischen Union unterliegen 
bewilligungspflichtige Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Ein- oder 
Ausfuhr von Waren, ausgenommen aufgrund einer Bewilligungspflicht gern. § 
3 Z 2 u. 3, zum Gegenstand haben, nicht der Bewilligungspflicht, wenn sie 
folgende Waren und Tatbestände betreffen: 

(Z t und Z 2) ... 

(Z 3) Waren auf Grund von Rechtsgeschäften oder Handlungen, bei denen 
der Wert der Ware 840 € nicht übersteigt, ausgenommen die Einfuhr von 
Waren, die nach Zerlegung einer größeren Warenmenge aus einem Freilager 
oder einem Zollager in den freien Verkehr entnommen werden oder 
hinsichtlich derer eine beforderungsmäßige Zusammenfassung gleichartiger 
Waren auf grund von mehr als einem Rechtsgeschäft des selben Importeurs 
erfolgt; 

(Z 4) Muster und Proben rur einschlägige Handelsuntemehmen oder 
Verarbeitungsbetriebe 

von Waren der Kapitel 25-97 der Kombinierten Nomenklatur bis zu 
einem Wert von 255 € je Einfuhrsendung, 

von Waren der Kapitel 1-24 der Kombinierten Nomenklatur bis zu einem 
Wert von 37 € je Einfuhrsendung, 

wobei bei der Bemessung des Wertes unentgeltlich gelieferter Muster und 
Proben Vertriebskosten außer Betracht bleiben; 

(Z 5 bis Z 9) ... 
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(Z 10) Waren, die Aussteller zum unmittelbaren Verzehr als Kostproben 
auf Messen oder Ausstellungen einfUhren, wenn der Wert der in einem Kapitel 
der Kombinierten Nomenklatur zusammengefaßten Waren 40 000 S je Messe 
oder Ausstellung nicht übersteigt; hiebei ist der Wert der Waren mehrerer 
Aussteller, die sich durch die selbe Person vertreten lassen, 
zusammenzurechnen; 

(Z 11 bis Z 16) ... 

(Z 17) Reisegut oder Reisemitbringsel, wenn die Waren frei von 
Eingangsabgaben sind; nicht zum Handel bestimmte Waren bis zu einem Wert 
von 11 500 S, die Reisende mitfUhren; 

(Z 18) Im Verkehr zwischen Personen, die außerhalb und innerhalb des 
Zollgebietes jeweils an einem Ort ansässig sind, der weniger als 15 km 
Luftlinie von der Zollgrenze entfernt ist, 

von diesen Personen mitgefUhrte Waren, die nicht zum Handel bestimmt 
sind und deren Wert 5000 S nicht übersteigt, 

Waren, die diesen Personen als Teil des Lohnes oder auf Grund von 
gesetzlichen Unterhalts- oder Altenteilsverpflichtungen gewährt werden; 

(Z 19 bis Z 23). 

§ 17. (1) bis (4) 

(5) Kann eine Ware nicht fUr verfallen erklärt werden, so ist statt des 
Verfalles auf Zahlung eines Geldbetrages in der Höhe des Wertes der Ware, 
wenn dieser aber nicht ermittelt werden kann, auf Zahlung eines dem 
mutmaßlichen Wert entsprechenden, 500 000 S jedoch nicht übersteigenden 
Geldbetrages zu erkennen (Wertersatz). Der Wertersatz ist im Strafurteil, wenn 
sich aber die Unmöglichkeit der Erlassung erst später herausstellt, in einem 
besonderen Beschluß ohne mündliche Verhandlung auszusprechen. 

(6). 

§ 18. (1) Wer vorsätzlich 

nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union oder nach 
diesem Bundesgesetz bewilligungspflichtige Waren einschließlich Technologie 
ohne die erforderliche Bewilligung oder gegen ein Verbot nach § 5 Abs. 4 oder 
nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union aus- oder 

(Z 10) Waren, die AussteJler zum unmittelbaren Verzehr als Kostproben 
auf Messen oder Ausstellungen einfUhren, wenn der Wert der in einem Kapitel 
der Kombinierten Nomenklatur zusammengefaßten Waren 2910 € je Messe 
oder Ausstellung nicht übersteigt; hiebei ist der Wert der Waren mehrerer 
Aussteller, die sich durch die selbe Person vertreten lassen, 
zusammenzurechnen; 

(Z 1I bis Z 16) ... 

(Z 17) Reisegut oder Reisemitbringsel, wenn die Waren frei von 
Eingangsabgaben sind; nicht zum Handel bestimmte Waren bis zu einem Wert 
von 840 €, die Reisende mitfUhren; 

(Z 18) Im Verkehr zwischen Personen, die außerhalb und innerhalb des 
Zollgebietes jeweils ~n einem Ort ansässig sind, der weniger als 15 km 
Luftlinie von der Zollgrenze entfernt ist, 

von diesen Personen mitgefUhrte Waren, die nicht zum Handel bestimmt 
sind und deren Wert 365 € nicht übersteigt, 

Waren, die diesen Personen als Teil des Lohnes oder auf Grund von 
gesetzlichen Unterhalts- oder Altenteilsverpflichtungen gewährt werden; 

(Z 19 bis Z 23). 

§ 17. (1) bis (4) 

(5) Kann eine Ware nicht fUr verfallen erklän werden, so ist statt des 
Verfalles auf Zahlung eines Geldbetrages in der Höhe des Wertes der Ware, 
wenn dieser aber nicht ermittelt werden kann, auf Zahlung eines dem 
mutmaßlichen Wert entsprechenden, 36 340 € jedoch nicht übersteigenden 
Geldbetrages zu erkennen (Wertersatz). Der Wertersatz ist im Strafurteil, wenn 
sich aber die Unmöglichkeit der Erlassung erst später herausstellt, in einem 
besonderen Beschluß ohne mündliche Verhandlung auszusprechen. 

(6). 

§ 18. (I) Wer vorsätzlich 

nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union oder nach 
diesem Bundesgesetz bewilligungspflichtige Waren einschließlich Technologie 
ohne die erforderliche Bewilligung oder gegen ein Verbot nach § 5 Abs. 4 oder 
nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union aus- oder 
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einfUhrt oder außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft befindliche Waren 
einschließlich Technologie zur Verbringung in ein weiteres Land überläßt oder 
Warenlieferungen einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der 
Gemeinschaft zur Verbringung in ein weiteres Land vermittelt, sofern der Wert 
der betroffenen Waren jeweils eine Million Schilling übersteigt, oder 

bei bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Handlungen, die 
Waren der Z 1 zum Gegenstand haben, 

einen Bewilligungsbescheid zur Verwendung durch einen 
Nichtberechtigten entgeltlich oder unentgeltlich nberlaßt oder übernimmt, oder 

durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine gemäß unmittelbar 
anzuwendendem Recht der Europäischen Union oder diesem Bundesgesetz 
erforderliche Bewilligung oder Bescheinigung erschleicht oder die Erlassung 
von Bedingungen oder Auflagen nach § 10 lit. a hinanhält, oder 

einer gemäß diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
oder 

einer gemäß diesem Bundesgesetz festgesetzten Bedingung, Auflage oder 
Anordnung zuwiderhandelt, begeht ein Finanzvergehen und ist vom Gericht 
mit einer Geldstrafe bis zu zwei Millionen Schilling zu bestrafen. Neben der 
Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 des Finanzstrafgesetzes auf 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu erkennen. 

§ 18. (2) und (3) 

§ 19. (1) Wer vorsätzlich 

eine der im § 18 mit Strafe bedrohten Handlungen, sofern der Wert der 
betroffenen Waren jeweils eine Million SchilIing nicht übersteigt, begeht, oder 

gegen eine nach unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen 
Union im Zusammenhang mit handelspolitischen Maßnahmen vorgesehene 
Meldeverpflichtung verstößt, 

begeht ein Finanzvergehen und ist von der Finanzstrafbehörde mit 
Geldstrafe bis zu einer Million Schilling zu bestrafen. Daneben ist bei einer Tat 
nach Abs. 1 Z I auf Verfall nach Maßgabe des § 17 des Finanzstrafgesetzes zu 
erkennen, wobei ausschließlich die in § 18 genannten Waren samt 
Umschließungen dem Verfall unterliegen. 

einfUhrt oder außerhalb des Zo1\gebietes der Gemeinschaft befindliche Waren 
einschließlich Technologie zur Verbringung in ein weiteres Land Uberläßt oder 
Waren lieferungen einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der 
Gemeinschaft zur Verbringung in ein weiteres Land vermittelt, sofern der Wert 
der betroffenen Waren jeweils 72 700 € übersteigt, oder 

bei bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Handlungen, die 
Waren der Z 1 zum Gegenstand haben, 

einen Bewilligungsbescheid zur Verwendung durch einen 
Nichtberechtigten entgeltlich oder unentgeltlich überläßt oder Ubernimmt, oder 

durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine gemäß unmittelbar 
anzuwendendem Recht der Europäischen Union oder diesem Bundesgesetz 
erforderliche Bewilligung oder Bescheinigung erschleicht oder die Erlassung 
von Bedingungen oder Auflagen nach § 10 Iit. a hinanhält, oder 

einer gemäß diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
oder 

einer gemäß diesem Bundesgesetz festgesetzten Bedingung, Auflage oder 
Anordnung zuwiderhandelt, begeht ein Finanzvergehen und ist vom Gericht 
mit einer Geldstrafe bis zu 146 000 € zu bestrafen. Neben der Geldstrafe ist 
nach Maßgabe des § 15 des Finanzstrafgesetzes auf Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu erkennen. 

§ 18. (2) und (3) 

§ 19. (1) Wer vorsätzlich 

eine der im § 18 mit Strafe bedrohten Handlungen, sofern der Wert der 
betroffenen Waren jeweils 72 700 € nicht übersteigt, begeht, oder 

gegen eine nach unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen 
Union im Zusammenhang mit handelspolitischen Maßnahmen vorgesehene 
Meldeverpflichtung verstößt, 

begeht ein Finanzvergehen und ist von der Finanzstrafbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 72 700 € zu bestrafen. Daneben ist bei einer Tat nach Abs. 1 
Z 1 auf Verfall nach Maßgabe des § 17 des Finanzstrafgesetzes zu erkennen, 
wobei ausschließlich die in § 18 genannten Waren samt Umschließungen dem 
Verfall unterliegen. 
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(2) Ein Finanzvergehen begeht weiters und ist von der Finanzstrafbehörde 
mit Geldstrafe bis zu einer Million Schilling zu bestrafen, wer fahrlässig eine 
der im § 18 mit Strafe bedrohten Handlungen unabhängig vom Wert der 
betroffenen Waren oder die im Abs. 1 Z 2 mit Strafe bedrohte Handlung 
begeht. 

(2) Ein Finanzvergehen begeht weiters und ist von der Finanzstrafbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 72 700 € zu bestrafen, wer fahrlässig eine der im § 18 mit 
Strafe bedrohten Handlungen unabhängig vom Wert der betroffenen Waren 
oder die im Abs. 1 Z 2 mit Strafe bedrohte Handlung begeht. 

Handelsstatistisches Gesetz 1995 - HStG 1995 

Abschnitt IV 

Straf-, Inkrafttretens- und Schlußbestimmungen 

§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung und ist mit Geldstrafe bis 15 000 S zu bestrafen, wer 
der Auskunftspflicht nach diesem Bundesgesetz durch Verweigerung der 
Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkommt oder wissentlich 
entgegen zur Verftlgung stehender Informationen unvollständige oder 
wahrheitswidrige Angaben macht. 

(2) Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt zwei Jahre. 

Abschnitt IV 

Straf-, Inkrafttretens- und Schlußbestimmungen 

§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung und ist mit Geldstrafe bis 1 090 € zu bestrafen, wer 
der Auskunftspflicht nach diesem Bundesgesetz durch Verweigerung der 
Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkommt oder wissentlich 
entgegen zur Verftlgung stehender Informationen unvollständige oder 
wahrheitswidrige Angaben macht. 

(2) Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt zwei Jahre. 
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Verwaltungsstrafbestimmungen 

§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 S 
zu bestrafen, wer: 

1. ohne Bewi11igung gemäß § 2 Abs. I Chemikalien, die in den Listen 1 
und 2 des Anhanges zu diesem Bundesgesetz angefUhrt sind, 
entwickelt, herstellt, erwirbt, lagert, zurllckbehält oder unmittelbar 
oder mittelbar weitergibt oder 

2. Auflagen gemäß § 2 Abs. 4 nicht einhält oder 

3. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 2 Abs. 5 keinen 
verantwortlichen Beauftragten bestellt oder 

4. eine der in § 5 Abs. 1 angefl1hrten Tätigkeiten unter Verletzung der in 
dieser Bestimmung vorgeschriebenen Meldepflicht oder entgegen 
einem Untersagungsbescheid gemäß § 6 Z 2 ausübt oder 

S. einer der im § 10 Abs. 6 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt. 

(2) Eine VerwaltungsUbertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 300 000 S zu bestrafen, wer: 

I. Auflagen gemäß § 6 Z 1 nicht einhält oder 

2. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 5 Abs. 5 keinen 
verantwortlichen Beauftragten bestellt. 

(3) und (4). 

§ 18. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 000 S im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu 
bestrafen, wer 

1. das Eröffnungsinventar gemäß § 4 Abs. 2 lit. a nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erstellt oder Ubermittel; 

2. Informationen gemäß § 4 Abs. 2 lit. b nicht oder nicht 
ordnungsgemäß bekanntgibt oder übermittelt; 

Verwaltungsstrafbestimmungen 

§ 11. (I) Eine VerwaltungsUbertretung begeht und ist mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 36 340 € 
zu bestrafen, wer: 

1. ohne Bewilligung gemäß § 2 Abs. I Chemikalien, die in den Listen 1 
und 2 des Anhanges zu diesem Bundesgesetz angeführt sind, 
entwickelt, herstellt, erwirbt, lagert, zurückbehält oder unmittelbar 
oder mittelbar weitergibt oder 

2. Auflagen gemäß § 2 Abs. 4 nicht einhält oder 

3. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 2 Abs. 5 keinen 
verantwortlichen Beauftragten bestellt oder 

4. eine der in § 5 Abs. 1 angefl1hrten Tätigkeiten unter Verletzung der in 
dieser Bestimmung vorgeschriebenen Meldepflicht oder entgegen 
einem Untersagungsbescheid gemäß § 6 Z 2 ausUbt oder 

5. einer der im § 10 Abs. 6 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis 

zu 21 800 € zu bestrafen, wer: 

1. Auflagen gemäß § 6 Z 1 nicht einhält oder 

2. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 5 Abs. 5 keinen 
verantwortlichen Beauftragten bestellt. 

(3) und (4). 

Sicherheitskontrollgesetz 1991 

§ 18. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsllbertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36 340 € im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu 
bestrafen, wer 

1. das Eröffnungsinventar gemäß § 4 Abs. 2 Iit. a nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erstellt oder Ubermittel; 

2. Informationen gemäß § 4 Abs. 2 lit. b nicht oder nicht 
ordnungsgemäß bekanntgibt oder übermittelt; 
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3. Materialbilanzbereiche gemäß § 4 Abs. 2 lit. c nicht oder nicht 
ordnungsgemäß errichtet oder der behördlichen Anordnung zur 
Änderung eines Materialbilanzbereiches nicht oder nicht 
ordnungsgemäß Folge leistet; 

4. Aufzeichnungen gemäß § 4 Abs. 2 Iit. d nicht oder nicht 
ordnungsgemäß fUhrt; 

5. Bestandsaufnahmen gemäß § 4 Abs. 2 Iit. f nicht oder nicht 
ordnungsgemäß durchftlhrt; 

6. Berichte gemäß § 4 Abs. 2 Iit. e oder f oder Meldungen gemäß § 4 
Abs. 2 lit. g, hund i nicht oder nicht ordnungsgemäß erstattet; 

7. die ordnungsgemäße Durchftlhrung von Inspektionen gemäß § 4 Abs. 
2 Ht. j vereitelt oder behindert; 

8. ohne eine nach § 6 erforderliche Bewilligung mit Kemmaterial 
umgeht oder den Auflagen oder Befristungen einer solchen 
Bewilligung nicht entspricht. 

3. Materialbilanzbereiche gemäß § 4 Abs. 2 Iit. c nicht oder nicht 
ordnungsgemäß errichtet oder der behördlichen Anordnung zur 
Änderung eines Materialbilanzbereiches nicht oder nicht 
ordnungsgemäß Folge leistet; 

4. Aufzeichnungen gemäß § 4 Abs. 2 Iit. d nicht oder nicht 
ordnungsgemäß ftlhrt; 

5. Bestandsaufnahmen gemäß § 4 Abs. 2 lit. f nicht oder nicht 
ordnungsgemäß durchftlhrt; 

6. Berichte gemäß § 4 Abs. 2 lit. e oder f oder Meldungen gemäß § 4 
Abs. 2 Iit. g, hund i nicht oder nicht ordnungsgemäß erstattet; 

7. die ordnungsgemäße Durchftlhrung von Inspektionen gemäß § 4 Abs. 
2 lit. j vereitelt oder behindert; 

8. ohne eine nach § 6 erforderliche Bewilligung mit Kemmaterial 
umgeht oder den Auflagen oder Befristungen einer solchen 
Bewilligung nicht entspricht. 

Arbeitskräfteü berlassungsgesetz 

Strafbestimmungen 

§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
bestrafen 

I. mit Geldstrafe von 10 000 S bis 50 000 S, im Wiederholungsfall von 
20 000 S bis 100 000 S, wer 
a) als Überlasser oder Beschäftiger gesetzwidrige Vereinbarungen 

triffi (§§ 8 und 11 Abs. 2) und deren Einhaltung verlangt. 
b) Arbeitskräfte in von Streik oder Aussperrung betroffene Betriebe 

überläßt (§ 9), 
c) als Überlasser oder Beschäftiger an einer unzulässigen 

grenzüberschreitenden Überlassung (§ 16) beteiligt ist, 
d) trotz Untersagung der Überlassungstätigkeit (§ 18) Arbeitskräfte 

Strafbestimmungen 

§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe von 730 € bis zu 3 650 €, im Wiederholungsfall von 
I 455 € bis zu 7 270 €, wer 
a) unverändert, 

b) unverändert, 

c) unverändert, 

d) unverändert; 
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überläßt; 
2. mit Geldstrafe bis zu 10 000 S, im Wiederholungsfall von 5 000 S bis 

20000 S, wer 
a) die Erstattung der Anzeige (§ t 7) unterläßt, 
b) eine Arbeitskraft ohne Ausstellung eines Dienstzettels, der den 

Vorschriften des § 11 entspricht, Oberläßt, 
c) die Mitteilungspflichten (§ 12) nicht einhält, wenn dadurch die 

Gefahr eines Schadens rur die Arbeitskraft besteht, 
d) die gemäß § 13 zu fIlhrenden Aufzeichnungen oder die zu 

Obermittelnden statistischen Daten nicht oder mangelhaft vorlegt; 
3. mit Geldstrafe bis zu 10000 S, im Wiederholungsfall von 5 000 S bis 

20 000 S, wer als Überlasser oder Beschäftiger den zur Überwachung 
berufenen Behörden und Trägem der Sozialversicherung auf deren 
Aufforderung 
a) die rur die ÜberprOfung der Einhaltung der Bestimmungen des 

ArbeitskräfteUberlassungsgesetzes erforderlichen Auskünfte nicht 
erteilt (§ 20 Abs. 2 Z I), 

b) die rur diese ÜberprOfung benötigten Unterlagen nicht zur Einsicht 
vorlegt (§ 20 Abs. 2 Z 2), 

c) die Anfertigung von Abschriften, Auszügen oder Ablichtungen 
dieser Unterlagen verwehrt (§ 20 Abs. 2 Z 3), 

d) den Zutritt zum Betrieb oder die Einsicht in die die 
ArbeitskräfteUberlassung betreffenden Unterlagen verwehrt (§ 20 
Abs.3). 

(2) und (3) '" 

In kra fttreten 

§ 23. (I) bis (4) ... 

2. mit Geldstrafe bis zu 730 €, im Wiederholungsfall von 365 € bis zu 
t 455 €, wer 
a) unverändert, 
b) unverändert, 

c) unverändert, 

d) unverändert; 

3. mit Geldstrafe bis zu 730 €, im Wiederholungsfall von 365 € bis zu 
1 455 €, wer als Überlasser oder Beschäftiger den zur Überwachung 
berufenen Behörden und Trägem der Sozialversicherung auf deren 
Aufforderung 
a) unverändert, 

b) unverändert, 

c) unverändert, 

d) unverändert. 

(2) und (3) ... 

Inkrafttreten 

§ 23. (1) bis (4) ." 

(5) § 22 Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2001 
tritt mit I. Jänner 2002 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich 
nach Ablauf des 31. Dezember 2001 ereignen. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz 

§ 34. (I) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß § 27 Abs. I lit. a 
können bei jeder regionalen Geschäftsstelle oder Landesgeschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice oder beim Bundesministerium ftlr Arbeit und Soziales 
eingebracht werden. Über diese Begehren entscheidet der Bundesminister ftlr 
Arbeit und Soziales nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 
und der kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, sofern die Gesamtsumme des Begehrens einen Betrag von drei 
Millionen Schillin~ Obersteigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister ftlr 
Finanzen, dessen Äußerung zur Herstellung des Einvernehmens innerhalb von 
vier Wochen zu erfolgen hat, andernfalls die Zustimmung als gegeben 
anzunehmen ist. Wenn es besondere öffentliche Interessen wegen Gefahr im 
Verzuge erfordern, daß Ober Begehren unverzOglich befunden wird, können die 
Anhörung der Interessenvertretungen und der Berufsvereinigungen und das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister ftlr Finanzen entfallen. In einem 
solchen Fall sind die Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen sowie 
der Bundesminister ftlr Finanzen ehestmöglich über die getroffenen 
Maßnahmen in Kennmis zu setzen. 

(2) und (3) ... 

§ 39. (1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß § 35 Abs. I lit. a 
können bei jeder regionalen Geschäftsstelle oder Landesgeschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice oder beim Bundesministerium ftlr Arbeit und Soziales 
eingebracht werden. Über diese Begehren entscheidet der Bundesminister ftlr 
Arbeit und Soziales nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 
und der kollektivvertragsOOtigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, sofern die Gesamtsumme des Begehrens einen Betrag von drei 
Millionen Schilling übersteigt, im Einvernehmen mit den Bundesministern ftlr 
Finanzen und ftlr wirtschaftliche Angelegenheiten, deren Äußerung zur 
Herstellung des Einvernehmens innerhalb von vier Wochen zu erfolgen hat, 
andernfalls die Zustimmung als gegeben anzunehmen ist. Wenn es besondere 
öffentliche Interessen wegen Gefahr im Verzuge erfordern, daß über Begehren 
unverzOglich befunden wird, können die Anhörung der Interessen vertretungen 
und der Berufsvereinigungen und das Einvernehmen mit den Bundesministern 
ftlr Finanzen und ftlr wirtschaftliche Angelegenheiten entfallen. In einem 

§ 34. (1) Begehren um GeWährung einer Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 
können bei jeder regionalen Geschäftsstelle oder Landesgeschäftsstel1e des 
Arbeitsmarktservice oder beim Bundesministerium ftlr Wirtschaft und Arbeit 
eingebracht werden. Über diese Begehren entscheidet der Bundesminister ftlr 
Arbeit und Soziales nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen und 
der kollektivvertragsflihigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, sofen! die Gesamtsumme des Begehrens einen Betrag von 
300 000 € übersteigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen, 
dessen Äußerung zur Herstellung des Einvernehmens innerhalb von vier Wochen 
zu erfolgen hat, andernfalls die Zustimmung als gegeben anzunehmen ist. Wenn 
es besondere öffentliche Interessen wegen Gefahr im Verzuge erfordern, daß 
Ober Begehren unverzOglieh befunden wird, können die Anhörung der 
Interessenvertretungen und der Berufsvereinigungen und das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister ftlr Finanzen entfallen. In einem solchen Fall sind die 
Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen sowie der Bundesminister rur 
Finanzen ehestmöglich über die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

(2) und (3) ... 

§ 39. (I) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß § 35 Abs. I lit. a 
können bei jeder regionalen GeschäftssteIle oder Landesgeschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice oder beim Bundesministerium ftlr Arbeit und Soziales 
eingebracht werden. Über diese Begehren entscheidet der Bundesminister ftlr 
Wirtschaft und Arbeit nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 
und der kotlektivvertragsfllhigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, sofern die Gesamtsumme des Begehrens einen Betrag von 
300 000 € Obersteigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister ftlr Finanzen 
dessen Äußerung zur Herstellung des Einvernehmens innerhalb von vier Wochen 
zu erfolgen hat, andernfalls die Zustimmung als gegeben anzunehmen ist. Wenn 
es besondere öffentliche Interessen wegen Gefahr im Verzuge erfordern, daß 
über Begehren unverzOglieh befunden wird, können die Anhörung der 
Interessenvertretungen und der Berufsvereinigungen und das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister rur Finanzen entfaIlen. In einem solchen Fall sind die 
Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen sowie der Bundesminister fur 
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!' 

solchen Fall sind die Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen sowie die 
Bundesminister rur Finanzen und rur wirtschaftliche Angelegenheiten 
ehestmöglich über die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

(2) ... 

Strafbestimmungen 

§ 48. (1) Wer eine auf Arbeitsvermittlung gerichtete Tätigkeit ausUbt, die 
gegen dieses Bundesgesetz (§ 9) oder andere gesetzliche Bestimmungen 
verstößt, begeht, sofern die Tat weder eine in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallende noch eine nach dem ArbeitskrllfteUberlassungsgesetz, BGB\. 
Nr. 196/1988, strafbare Handlung bildet, eine VerwaltungsUbertretung und ist 
mit einer Geldstrafe von 10000 S bis 50000 S, im Wiederholungsfall von 
20 000 S bis 100 000 S zu bestrafen. 

(2) ... 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 53. (1) bis (12) ... 

Finanzen ehestmöglich über die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

(2) ... 

Strafbestimmungen 

§ 48. (1) Wer eine auf Arbeitsvermittlung gerichtete Tätigkeit ausUbt, die 
gegen dieses Bundesgesetz (§ 9) oder andere gesetzliche Bestimmungen verstößt, 
begeht, sofern die Tat weder eine in die Zuständigkeit der Gerichte fallende noch 
eine nach dem ArbeitskräfteUberlassungsgesetz, BGB\. Nr. 196/1988, strafbare 
Handlung bildet, eine VerwaltungsUbertretung und ist mit Geldstrafe von 730 € 
bis zu 3650 €, im Wiederholungsfall von 1 455 € bis zu 7 270 € zu bestrafen. 

(2) ... 

Inkrarttreten und Vollziehung 

§ 53. (1) bis (12) ... 

(13) Die §§ 34 Abs. 1, 39 Abs.l und 48 Abs.l in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB\. I Nr. xxxl2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft und sind 
auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach Ablauf des 31. Dezember 2001 
ereignen. 
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Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz 

lehrgAnge 

§ 3. (I) bis (4) ... 

(5) Die Lehrgangsteilnehmerinnen können eine besondere Beihilfe in der 
Höhe' von 2 000 Schilling netto monatlich erhalten. Die 
LehrgangsteilnehmerInnen gelten als Lehrlinge im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 2 
ASVG und im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. 
Nr. 376/1967. 

(6) ... 

Lehrlingsstiftungen 

§ 4. (1) bis (3) ... 

(4) Die Stiftungsteilnehmerinnen können eine besondere 
Ausbildungsbeihilfe in der Höhe von 2 985 Schilling erhalten. Die 
Stiftungsteilnehmerinnen gelten als Lehrlinge im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 2 
ASVG und im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. 
Nr.376/1967. 

(5) ... 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

§ 8. (I) bis (4) ... 

Lehrgänge 

§ 3. (I) bis (4) ... 

(5) Die LehrgangsteilnehmerInnen können eine besondere Beihilfe in der 
Höhe von 150 € netto monatlich erhalten. Die Lehrgangsteilnehmerinnen gelten 
als Lehrlinge im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 2 ASVG und im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/1967. 

(6) ... 

Lehrlingsstiftungen 

§ 4. (I) bis (3) ... 

(4) Die StiftungsteilnehmerInnen können eine besondere 
Ausbildungsbeihilfe in der Höhe von 220 € erhalten. Die 
Stiftungsteilnehmerinnen gelten als Lehrlinge im Sinne des § 4 Abs. I Z 2 ASVG 
und im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/1967. 

(5) ... 

Inkrafttreten und AuOerkrafttreten 

§ 8. (I) bis (4) ... 

(5) § 3 Abs. 5 und § 4 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I 
Nr. xxxl2001 treten mit I. Jänner 2002 in Kraft. 
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Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Stratbestimmungen 

§ 28. (l) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
bestrafen, 

I. wer 

2. wer 

a) entgegen dem § 3 einen Ausländer beschäftigt, rur den weder eine 
Beschäftigungsbewilligung (§§ 4 und 4c) erteilt noch eine 
Anzeigebestätigung (§ 3 Abs. 5) oder eine Arbeitserlaubnis (§ 14a) 
oder ein Befreiungsschein (§§ 15 und 4c) ausgestellt wurde, oder 

b) entgegen dem § 18 die Arbeitsleistungen eines Ausländers, der von 
einem ausländischen Arbeitgeber ohne einen im Bundesgebiet 
vorhandenen Betriebssitz im Inland beschäftigt wird, in Anspruch 
nimmt, ohne dass rur den Ausländer eine 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt wurde, 
oder 

c) entgegen der Untersagung der Beschäftigung eines Inhabers einer 
Arbeitserlaubnis (§ 14g) diesen beschäftigt, 

bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Ausländern rur 
jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 
10 000 S bis zu 60 000 S, im Falle der erstmaligen und weiteren 
Wiederholung von 20. 000 S bis zu 120 000 S, bei unberechtigter 
Beschäftigung von mehr als drei Ausländern rur jeden unberechtigt 
beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 20 000 S bis zu 120 000 S, 
im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 40 000 S bis 
zu 240 000 S; 

a) entgegen dem § 3 Abs. 4 einen Ausländer beschäftigt, ohne die 
Beschäftigung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice rechtzeitig anzuzeigen, 

b) entgegen dem § 18 Abs. 5 und 6 die Arbeitsleistungen eines 
Ausländers in Anspruch nimmt, ohne die Beschäftigung der 

Stratbestimmungen 

§ 28. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, 

I. wer 

2. wer 

a) unverändert. 

b) unverändert. 

c) unverändert. 

bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Ausländern rur 
jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 730 € bis 
4 360 €, im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 
I 455 € bis 8 720 €, bei unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei 
Ausländern rur jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit 
Geldstrafe von 1 455 € bis 8 720 €, im Falle der erstmaligen und 
weiteren Wiederholung von 2 910 € bis 17 440 €; 

a) unverändert. 

b) unverändert. 
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zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
rechtzeitig anzuzeigen, 

c) seinen Verpflichtungen gemäß § 26 Abs. I nicht nachkommt oder 
d) entgegen dem § 26 Abs. 2 den in § 26 Abs. 1 genannten Behörden 

und Rechtsträgem den Zutritt zu den Betriebsstätten, Be­
triebsräumen, auswärtigen Arbeitsstellen, Aufenthaltsräumen der 
Arbeitnehmer, den vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
beigestelIten Wohnräumen oder Unterkünften nicht gewährt, 

e) entgegen dem § 26 Abs. 3 die Durchfilhrung der Amtshandlung 
beeinträchtigt, oder 

f) entgegen dem § 26 Abs. 4 erster Satz als Arbeitgeber oder 
Auftraggeber seiner Verpflichtung, über die Identität von Personen 
Auskunft zu geben, nicht nachkommt, 

mit Geldstrafe von 2 000 S bis zu 30 000 S, im Fall der Iit. c bis f von 
30 000 S bis 50 000 S; 

3. wer die im § 14d Abs. 1 vorgesehenen Meldungen nicht erstattet mit 
einer Geldstrafe von 5 000 S bis 30 000 S; 

4. wer 
a) entgegen dem § 3 Ahs. 6 einen Ausländer beschäftigt, ohne den 

Bescheid Ober die rur seine Beschäftigung erteilte 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung oder ohne die 
Anzeigebestätigung gemäß § 3 Abs. 5 oder die EU­
Entsendebestätigung gemäß § 18 Abs. 12 am Arbeitsplatz zur 
Einsichtnahme bereitzuhalten, oder 

b) entgegen dem § 14f Abs. 3 eine Arbeitserlaubnis oder entgegen dem 
§ 16 Abs. 3 einen Befreiungsschein (§ 15) nicht zurückstellt, oder 

c) die im § 26 Abs. 5 vorgesehenen Meldungen nicht erstattet, 
mit Geldstrafe bis zu 10 000 S; 

5. wer 
a) entgegen dem § 18 Abs. 12 bis 16 als Arbeitgeber mit Betriebssitz 

in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Ausländer 
ohne Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des EWR ohne EU­
EntsendebesUitigung im Inland beschäftigt, oder 

b) entgegen dem § 18 Abs. 12 bis 16 Arbeitsleistungen eines 
Ausländers ohne Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des 
EWR in Anspruch nimmt, der von seinem Arbeitgeber mit 
Betriebssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zur 
Arbeitsleistung nach Österreich entsandt wird, ohne dass fllr diesen 
eine EU-Entsendebestätigung ausgestellt wurde, 

mit Geldstrafe bis zu 15000 S. 

c) unverändert. 
d) unverändert. 

e) unverändert. 

f) unverändert. 

mit Geldstrafe von 145 € bis 2 180 €, im Fall der lit. c bis f von 2 180 € 
bis 3650 €; 

3. wer die im § 14d Abs. 1 vorgesehenen Meldungen nicht erstattet mit 
Geldstrafe von 365 € bis 2 180 €; 

4. wer 
a) unverändert. 

b) unverändert. 

c) unverändert. 
mit Geldstrafe bis zu 730 €; 

5. wer 
a) entgegen dem § 18 Abs. 12 bis 16 als Arbeitgeber mit Betriebssitz in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Ausländer ohne 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des EWR ohne EU­
Entsendebestätigung im Inland beschäftigt, oder 

b) entgegen dem § 18 Abs. 12 bis 16 Arbeitsleistungen eines Ausländers 
ohne Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des EWR in Anspruch 
nimmt, der von seinem Arbeitgeber mit Betriebssitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Arbeitsleistung nach 
Österreich entsandt wird, ohne dass rur diesen eine EU­
Entsendebestätigung ausgestellt wurde, 

mit Geldstrafe bis zu 1 090 €. 
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(2) bis (7) ... 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (I) bis (20) ... 

(2) bis (7) ... 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (1) bis (20) ... 

(21) § 28 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr. xxxl2001 
tritt mit I. Jänner 2002 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich 
nach dem 3 I. Dezember 2001 ereignen. 

Arbeitsinspektionsgesetz 1993 

§ 24 Abs. 1 (Einleitungssatz): 

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
VerwaltungsObertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe von 500 S bis 50 000 S, im Wiederholungsfall von 1 000 S bis 
50 000 S zu bestrafen, 

§ 24 Abs. 1 (Einleitungssatz): 

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsobertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe von 37 € bis 3 650 € im Wiederholungsfall von 70 € bis 3 650 € zu 
bestrafen, 
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Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 

§ 130 Abs. 1 (Einleitungssatz): 

(I) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe von 2000 S bis 
100 000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen 

§ 130 Abs. 2: 

(2) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe von 2000 S bis 
100000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen 
nach diesem Bundesgesetz nicht einhält. 

§ 130 Abs. 3: 

(3) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe von 2000 S bis 
100000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Überlasser oder Beschäftiger die in diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Überlassung verletzt. 

§ 130 Abs. 4 (Einleitungssatz): 

(4) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe bis 3000 S, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 5 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung 
durch den Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder den dazu 
erlassenen Verordnungen 

§ 130 Abs. 1 (Einleitungssatz): 

(I) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 
7270 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen 

§ 130 Abs. 2: 

Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7270 €, 
im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu bestrafen ist, 
begeht, wer als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach diesem 
Bundesgesetz nicht einhält 

§ 130 Abs. 3: 

(3) Eine Verwaltungsobertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 
7270 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Überlasser oder Beschäftiger die in diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Überlassung verletzt. 

§ 130 Abs. 4 (Einleitungss8tz): 

(4) Eine VerwaltungsObertretung, die mit Geldstrafe bis 220 € im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 365 € zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung 
durch den Arbeitgeber oder das Arbeitsinspektorat entgegen diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen 
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§ 130 Abs. 5 (Einleitungssatz): 

(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 2000 S bis 
100 000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber/in 

§ 130 Abs. 6 (Einleitungssatz): 

(6) Eine Verwaltungsübertretung; die mit Geldstrafe von 2000 S bis 
100 000 S, im WiederholungsfalI mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

§ 130 Abs. 5 (Einleitungssatz): 

(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 

7270 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber/in 

§ 130 Abs. 6 (Einleitungssatz): 

(6) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 
7270 € im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

Bauarbeitenkoordinationsgesetz 

§ 10 (Einleitungssatz): 

Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 2 000 S bis 
100 000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 200 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

§ 10 Abs. 1 (Einleitungssatz): 

(1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 
7270 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14550 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

Ziviltechnikergessetz 1993 - ZTG 

§ 31. Wer 

1 ..... 

2. unberechtigt die im § 30 angefilhrten Bezeichnungen filhrt oder seiner 
Finna beifilgt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden stratbaren Handlung bildet, oder nach 
anderenVerwaltungsstratbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 100.000 S zu 
bestrafen. Die Dauer der im Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe zu 
bestimmenden Ersatzfreiheitsstrafe darf 14 Tage nicht übersteigen. 

§ 31. Wer 

unverändert 

.... bis € 7 270 zu bestrafen. 
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Ziviltechnikerkammergesetz 1993 - ZTKG 

§ 35. Die Führung der Bezeichnung "Architekten- und 

Ingenieurkonsulentenkammer" sowie der Bezeichnung 

"Kammer" mit einem auf das Architekten-, Ingenieur­

konsulenten- oder Ziviltechnikerwesen hinweisenden 

Zusatz durch andere als die nach diesem Bundesgesetz 

bestehenden Körperschaften ist als VerwaltungsOber­

tretung mit Geldstrafe bis zu 100.000 SchilJing zu bestrafen. 

Die Dauer der rur den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 

zu bestimmenden Ersatzfreiheitsstrafe darf 14 Tage nicht über­

steigen. 

§ 56 (1) Disziplinarstrafen sind: 

I ... , 

2. Geldstrafen bis zur Höhe von 250.000 Schilling; 

3 ... .. 

4 ... .. 

§ 35 ...... 

.. .. bis zu € 7 270 zu bestrafen 

§ 56 (I) Disziplinarstrafen sind: 

I. unverllndert 

2. Geldstrafen bis zur Höhe von € 18 170; 

3. unverändert 

4. unverllndert 
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§ 12. Wer die Standesbezeichnung "Ingenieur" auch in Wort­

gruppen oder Wortverbindungen, seinem Namen beifügt, 

ohne dazu berechtigt zu sein, begeht eine Verwaltungs­

Ubertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S zu bestrafen. 

Gleiches gilt fllr Übertretungen des § 3. 

§ 20. Wer die Bezeichnung "Diplom-HTL-Ingenieur" oder 

"Diplom-HLFL-Ingenieur" fllhrt, ohne dazu berechtigt 

zu sein, oder so fllhrt, dass damit die Berechtigung 

zur FUhrung eines akademischen Grades vorgetäuscht 

wird, begeht eine VerwaltungsUbertretung und ist von 

der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 

bis zu 100.000 S zu bestrafen. 

§ 21. (1) Die Verleihung der Berechtigung ist zu beurkunden. 

(2) FUr die Verleihung ist eine Verwaltungsabgabe in der 

Höhe von 1 000 S (seit 1.6.2000 S 1.500) zu entrichten. 

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der 

Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung 1983, 

BGBl.Nr.24, in der jeweils geltenden Fassung. 

Ingenieurgesetz 1990 

§ 12. Wer ... 

.. .. bis zu € 1 455 zu bestrafen 

§ 20. Wer 

.. .. bis zu € 7 270 zu bestrafen. 

§ 21. (1) unverändert 

(2) 

.. .. Höhe von € 109 zu entrichten. 
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Gewerbeordnung 1994 

§13 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. I Iit. ades 
Finanzstrafgesetzes, BGB\. Nr. 129/1958, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein staat­
liches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanz­
strafgesetzes von einer Finanzstratbehörde bestraft worden ist, ist von der Aus­
übung des Gewerbes ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines solchen Finanz­
vergehens eine Geldstrafe von mehr als 10.000 Schilling oder neben einer Geld­
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht 
ftlnf Jahre vergangen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angeftlhrten Ausschluss­
grUnden vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

§ 173a 

(2) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten 
Gewerbetreibenden haben ftlr ihre Berufstätigkeit eine Haftpflichtversicherung mit 
einer Versicherungssumme von mindestens einer Million Schilling pro Schadens­
fall im Verbrauchergeschäft ohne Vereinbarung eines Selbstbehaltes von mehr als 
5 vH abzuschließen. Die Nachhaftung muss mindestens ftlr drei Jahre sichergestellt 
sein. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 Ht. ades 
Finanzstrafgesetzes, BGB\. Nr. 129/1958, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein staat­
liches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 Jit. ades Finanz­
strafgesetzes von einer Finanzstratbehörde bestraft worden ist, ist von der Aus­
übung des Gewerbes ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines solchen Finanz­
vergehens eine Geldstrafe von mehr als € 730 oder neben einer Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht ftlnf Jahre 
vergangen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angeftlhrten AusschlussgrUnden 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(2) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten 
Gewerbetreibenden haben ftlr ihre Berufstlltigkeit eine Haftpflichtversicherung mit 
einer Versicherungssumme von mindestens € 72 700 pro Schadensfall im 
Verbrauchergeschllft ohne Vereinbarung eines Selbstbehaltes von mehr als 5 vH 
abzuschließen. Die Nachhaftung muss mindestens ftlr drei Jahre sichergestellt sein. 
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Wechselstu ben 

§ 284e. Der Bewilligungspflicht unterliegt der schaltermäßige Ankauf von 
ausländischen Zahlungsmitteln (zB Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und 
Anweisungen) und der schaltermäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten und 
Schilling-Reiseschecks (Wechselstubengeschäft). Für die Erteilung der 
Bewilligung und fUr die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs. 1 ist der 
Landeshauptmann zuständig. die §§ 175 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 3, 176,341 Abs. 1 
bis 3 und 344 finden Anwendung. 

§ 366 Abs.1 Einleitung 

(1) Eine VerwaltungsUbertretung, die mit Geldstrafe bis zu 50.000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

§ 367 Einleitung 

Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestrafen 
ist, begeht, wer 

§ 368 Einleitung 

Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

Wechselstu ben 

§ 284e. Der Bewilligungspflicht unterliegt der schaltermäßige Ankauf von 
ausländischen Zahlungsmitteln (zB Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und 
Anweisungen) und der schaltermäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten und 
€-Reiseschecks (Wechselstubengeschäft). Für die Erteilung der Bewilligung und 
fur die ErteiIung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs. 1 ist der Landeshauptmann 
zuständig. die §§ 175 Abs. I Z I, Abs. 2 und 3, 176, 341 Abs. I bis 3 und 344 
finden Anwendung. 

(1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu € 3 650 zu be­
strafen ist, begeht, wer 

Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu € 2 180 zu bestrafen 
ist, begeht, wer 

Eine VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu € I 090 zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

§ 376 Z 3 Abs.9 (9) Eine VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu € 1 455 zu 
(9) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 S zu ahnden ist, begeht, wer bei der Ausübung der im Abs.l genannten Tätigkeiten den 

ahnden ist, begeht, wer bei der Ausübung der im Abs.l genannten Tätigkeiten den Bestimmungen der Abs.3 bis 5 zuwiderhandelt. 
Bestimmungen der Abs.3 bis 5 zuwiderhandelt. 
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§ 376 Z 28 Abs.2 

(2) Die im Abs.l genannten Gewerbetreibenden, die - abgesehen von den 
Fällen gemäß § 106 Abs.2 zweiter Satz - Kehrarbeiten in einem Kehrgebiet 
verrichten, in dem sie nicht ihren Standort haben, begehen hiedurch eine 
VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S zu ahnden ist. 

§ 376 Z 41 Abs.2 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs.l Ubertritt, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 S zu ahnden ist. 

§ 376 Z 47 Abs.3 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs.2 ist mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 S zu ahnden. 

§ 377 Abs.IO 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs.l und 3 in der Fassung der 
Gewerbeordnung 1973, BGBI.Nr. 50/1974, ausUbt, ohne selbst oder durch einen 
von ihm bestellten Geschäftsfilhrer den erforderlichen Befähigungsnachweis zu 
erbringen, begeht eine VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 S zu ahnden ist. 

(2) Die im Abs.l genannten Gewerbetreibenden, die abgesehen von den 
Fällen gemäß § 106 Abs.2 zweiter Satz - Kehrarbeiten in einem Kehrgebiet 
verrichten, in dem sie nicht ihren Standort haben. begehen hiedurch eine 
VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu € 2 180 zu ahnden ist. 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs.l Ubertritt, begeht eine 
VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu € 1 455 zu ahnden ist. 

(3) Eine VerwaltungsUbertretung gemäß Abs.2 ist mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 2 180 zu ahnden. 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs.1 und 3 in der Fassung der 
Gewerbeordnung 1973, BGBl.Nr. 50/1974, ausUbt, ohne selbst oder durch einen 
von ihm bestellten Geschäftsfilhrer den erforderlichen Befähigungsnachweis zu 
erbringen, begeht eine VerwaltungsUbertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu € 

2 180 zu ahnden ist. 
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Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz 

§ 4. (I) Wer als Gewerbetreibender (§ 38 Abs.2 GewO 1994) oder als dem § 
3 GewO 1973 unterliegende Person an Sonntagen oder Feiertagen 

I. eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die nicht unter § 2 Abs.l Z 1, 2 oder 4 
flil1t; 

2. entgegen § 2 Abs.2 Betriebsstätten filr den Kundenverkehr offen hält; 

3. einer auf Grund des § 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt. 

§ 4. (l) Wer als Gewerbetreibender (§ 38 Abs.2 GewO 1994) oder als dem § 
3 GewO 1973 unterliegende Person an Sonntagen oder Feiertagen 

1. eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die nicht unter § 2 Abs.1 Z I, 2 oder 4 
flillt; 

2. entgegen § 2 Abs.2 Betriebsstätten filr den Kundenverkehr offen hält; 

3. einer auf Grund des § 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach arbeitsrechtlichen oder anderen Vorschriften begeht, sofern die Tat nicht nach arbeitsrechtlichen oder anderen Vorschriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die mit einer mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungs übertretung, die mit einer 
Geldstrafe bis zu 10.000 S zu ahnden ist. Geldstrafe bis zu € 730 zu ahnden ist. 
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Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen 

§ 8. (I) Wer den Bestimmungen des § 5 Abs.l oder 2 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestrafen. Hiebei ist § 370 der Gewerbeordnung 
1973 anzuwenden. 

§ 8. (I) Wer den Bestimmungen des § 5 Abs.1 oder 2 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu € 2 180 zu bestrafen. Hiebei ist § 370 der Gewerbeordnung 1973 
anzuwenden. 

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (UWG) 

Zugaben 

§ 9a. (I) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs 

1. in öffentlichen Bekanntmachungen oder anderen Mitteilungen, die rur einen 
größeren Personenkreis bestimmt sind, ankündigt, daß er Verbrauchern neben Waren 
oder Leistungen unentgeltliche Zugaben (Prämien) gewährt, oder Verbrauchern neben 
periodischen Druckwerken unentgeltliche Zugaben (Prämien) anbietet, ankündigt 
oder gewährt oder 

2. Unternehmern neben Waren oder Leistungen unentgeltliche Zugaben 
(Prämien) anbietet, ankündigt oder gewährt, 

kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Unentgeltlichkeit der Zugabe durch Gesamtpreise rur Waren 
oder Leistungen, durch Scheinpreise rur eine Zugabe oder auf andere Art verschleiert 
wird. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zugabe besteht 

Zugaben 

§ 9a. (I) unverändert 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zugabe besteht 
I. in handelsüblichem Zugehör zur Ware oder handelsüblichen Nebenleistungen, 

2 .. in Warenproben, 
1. in handelsüblichem Zugehör zur Ware oder handelsüblichen Nebenleistungen, 

2 .. in Warenproben, 
3. in Reklamegegenständen, die als solche durch eine auffallend sichtbare und 

dauerhafte Bezeichnung des reklametreibenden Unternehmens gekennzeichnet sind, 
3. in Reklamegegenständen, die als solche durch eine auffallend sichtbare und 

dauerhafte Bezeichnung des reklametreibenden Unternehmens gekennzeichnet sind, 
4. in geringwertigen Zuwendungen (Prämien) oder geringwertigen Kleinigkeiten, 4. in geringwertigen Zuwendungen (Prämien) oder geringwertigen Kleinigkeiten. 

sofern letztere nicht rur Zusammenstellungen bestimmt sind, die einen die Summe der sofern letztere nicht rur Zusammenstellungen bestimmt sind, die einen die Summe der 
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Werte der gewährten Einzelgegenstände übersteigenden Wert besitzen, 

5. in einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag, der 
der Ware nicht beigefilgt ist, 

6. in einer bestimmten oder lediglich nach Bruchteilen zu berechnenden Menge 
derselben Ware, 

7. in der Erteilung von Auskünften oder Ratschlägen oder 

8. in der Einräumung einer Teilnahmemöglichkeit an einem Preisausschreiben 
(Gewinnspiei), bei dem der sich aus dem Gesamtwert der ausgespielten Preise im 
Verhältnis zur Zahl der ausgegebenen Teilnahmekarten (Lose) ergebende Wert der 
einzelnen Teilnahmekarte 5 S und der Gesamtwert der ausgespielten Preise 300 000 S 
nicht überschreitet; dies kann nur mittels eigener Teilnahmekarten erfolgen. 

Z 8 gilt nicht fur Zugaben zu periodischen Druckwerken. 

§ 29. (1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr durch Zusenden von 
Einladungen, Berechtigungsscheinen u. dgl. oder Oberhaupt durch schriftliche 
Mitteilungen, die ftlr einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, zum Abschluß 
der in den §§ 27 und 28 verbotenen Verträge aufzufordern. 

(2) Wer diesem Verbot oder den in den §§ 27, 28 und 28a ausgesprochenen 
Verboten zuwiderhandelt, begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
gerichtlich strafbaren Handlung erftlllt - eine VenvaltungsObertretung und ist von der 
Bezirksvenvaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 40 000 S zu bestrafen. 

2. Verbot des Hinweises auf eine Konkursmasse beim Verkauf von Waren 

§ 30. (1) Wird in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die ftlr 
einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, der Verkauf von Waren 
angekOndigt, die aus einer Konkursmasse stammen, aber nicht mehr zum Bestand der 
Konkursmasse gehören, so ist dabei jede Bezugnahme auf die Herkunft der Ware aus 
einer Konkursmasse verboten. 

(2) Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, begeht eine VenvaltungsUbertretung und 
ist von der Bezirksvenvaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 40 000 S zu bestrafen. 

3. Anmaßung von Auszeichnungen und Vorrechten 

§ 31. (1) Es ist untersagt, beim Betrieb eines Unternehmens dem Inhaber oder 
dem Unternehmen eine ihnen nicht zustehende Auszeichnung beizulegen oder 

Werte der gewährten Einzelgegenstände Obersteigenden Wert besitzen, 

5. in einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag, der 
der Ware nicht beigefügt ist, 

6. in einer bestimmten oder lediglich nach Bruchteilen zu berechnenden Menge 
derselben Ware, 

7. in der Erteilung von AuskOnften oder Ratschlägen oder 

9. in der Einräumung einer Teilnahmemöglichkeit an einem Preisausschreiben 
(Gewinnspiei), bei dem der sich aus dem Gesamtwert der ausgespielten 
Preise im Verhältnis zur Zahl der ausgegebenen Teilnahmekarten (Lose) 
ergebende Wert der einzelnen Teilnahmekarte 0,36 € und der Gesamtwert 
der ausgespielten Preise 

10. 21 800 € nicht Oberschreitet; dies kann nur mittels eigener Teilnahmekarten 
erfolgen. 

Z 8 gilt nicht rur Zugaben zu periodischen Druckwerken. 

§ 29 (1) unverändert 

(2) Wer diesem Verbot oder den in den §§ 27, 28 und 28a ausgesprochenen 
Verboten zuwiderhandelt, begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
gerichtlich strafbaren Handlung erftlllt - eine VenvaltungsUbertretung und ist von der 
Bezirksvenvaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 910 € zu bestrafen. 

2. Verbot des Hinweises auf eine Konkursmasse beim Verkauf von Waren 

§ 30. (1) unverändert 

(2) Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, begeht eine Venvaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksvenvaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 910 € zu bestrafen. 

3. Anmaßung von Auszeichnungen und Vorrechten 

§ 31. (I) unverändert 
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ftilschlich den Besitz einer von einer Behörde anerkannten oder verliehenen 
Beftihigung, Befugnis oder Berechtigung zuzuschreiben oder eine Auszeichnung oder 
eine auf eines der erwähnten Vorrechte hinweisende Bezeichnung in einer Weise zu 
gebrauchen, die zur Täuschung Ober den Anlaß oder Grund der Verleihung der 
Auszeichnung oder ober den Umfang des Vorrechts geeignet ist. 

(2) Mit Verordnung können Vorschriften darüber erlassen werden, welche 
Auszeichnungen und welche die im Abs. 1 angefUhrten Vorrechte betreffenden 
Bezeichnungen beim Betrieb eines Unternehmens gefUhrt werden dOrfen und in 
welcher Art und Weise der gestattete Gebrauch zulässig ist. 

(3) Wer dem im Abs. 1 ausgesprochenen Verbot und den Vorschriften der auf 
Grund des Abs. 2 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
VerwaltungsObertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 40 000 S zu bestrafen. 

§ 33. (I) Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 32 erlassenen Verordnung 
zuwiderhandelt, begeht eine VerwaltungsObertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 40 000 S zu bestrafen. 

(2) Im Fall der Bestrafung wegen Verstoßes gegen eine nach § 32 erlassene 
Kennzeichnungsverordnung ist auf Anbringung der fehlenden vorschriftsmäßigen 
Kennzeichnung auf den der VerfUgung des Bestraften unterliegenden Gegenständen, 
gegebenenfalls unter Beseitigung der vorhandenen unrichtigen oder 
vorschriftswidrigen Kennzeichnung oder nach Erfordernis der diese tragenden 
UmhOllung oder Verpackung, oder, wenn eines oder das andere nicht möglich ist, auf 
den Verfall dieser Gegenstände zu erkennen. (BGBI. Nr. 120/1980, Art. I Z 14) 

(3) Wenn einer nach § 32 Abs. 5 erlassenen Verordnung zuwidergehandelt 
wurde, ist im Fall der Bestrafung die Beseitigung der unrichtigen oder 
vorschriftswidrigen oder die Anbringung der fehlenden vorschriftsmfißigen 
Bezeichnung der der VerfUgung des Bestraften unterliegenden Gegenstände oder, 
wenn dies nicht möglich ist, deren Verfall anzuordnen. (BGBI. Nr. 120/1980, Art. I Z 
14) 

(4) Zur Sicherung dieser Maßregeln, die auf Kosten des Verurteilten zu 
vollziehen sind, kann die Bezirksverwaltungsbehörde schon während des Verfahrens 
die Beschlagnahme der Gegenstände verfUgen, durch deren den Anordnungen der 
Verordnung nicht entsprechende Beschaffenheit die Übertretung begangen wurde. 

(5) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht zulässig 
oder nicht ausfUhrbar, so können die nach den Abs. 2 bis 4 zulässigen VerfUgungen 

(2) unverändert 

(3) ) Wer dem im Abs. 1 ausgesprochenen Verbot und den Vorschriften der auf 
Grund des Abs. 2 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
VerwaltungsObertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 2 910 € zu bestrafen. 

§ 33. (I) Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 32 erlassenen Verordnung 
zuwiderhandelt, begeht eine VerwaltungsObertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 910 € zu bestrafen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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hinsichtlich der filr den geschäftlichen Verkehr bestimmten Gegenstände selbständig 
getroffen werden. Gegen die Verfilgung, die allen Beteiligten bekanntzugeben ist, 
steht jedem Beteiligten die Beschwerde zu. 

(6) Einer gegen die Beschlagnahme (Abs. 4 oder 5) erhobenen Beschwerde 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

§ 33f. Wer den Bestimmungen der §§ 33b, 33d Abs. 1 bis 3 und 33e Abs. 1,3 
und 4 zuwiderhandelt, begeht eine VerwaltungsUbertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 40 000 S zu bestrafen. Bei 
Übertretungen des § 33d Abs. 3 ist zusätzlich die Strafe des Verfalls der 
nachgeschobenen Waren auszusprechen. 

§ 43. (1) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind die Bundesminister fUr 
wirtschaftliche Angelegenheiten, filr Finanzen, fUr Land- und Forstwirtschaft und für 
Justiz betraut; hinsichtlich der Erlassung von Verordnungen gemäß § 32, soweit es 
sich um Lebensmittel, Verzehrprodukte und Zusatzstoffe handelt, jedoch im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler. 

(2) Der Erlassung einer Verordnung auf Grund des zweiten Abschnittes dieses 
Gesetzes hat die Anhörung der Körperschaften voranzugehen, denen gesetzlich die 
Vertretung der in Betracht kommenden Interessen obliegt. 

Inkrafttreten 

§ 44. (1) Die §§ 2 Abs. 1 bis 6, 28a, 29 Abs. 2 und 43 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL I Nr. 185/1999 treten mit I. April 2000 in Kraft. 

(2) § 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 185/1999 tritt mit 1. 
Jänner 2001 in Kraft. 

(3) § 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 11111999 tritt 
rtickwirkend mit 1. Jänner 1996 mit der Maßgabe in Kraft, dass diesbezüglich § 4 bis 
zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 5512000 keine Anwendung findet. 

(4) § 32 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 55/2000 tritt mit 
1. September 2000 in Kraft. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§ 33 f. Wer den Bestimmungen der §§ 33b, 33d Abs. I bis 3 und 33e Abs. 1,3 
und 4 zuwiderhandelt, begeht eine VerwaltungsUbertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 910 € zu bestrafen. Bei 
Übertretungen des § 33d Abs. 3 ist zusätzlich die Strafe des Verfalls der 
nachgeschobenen . Waren auszusprechen. 

§ 43. (I) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind die Bundesminister rur 
Wirtschaft und Arbeit, für Finanzen, filr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft und filr Justiz betraut; hinsichtlich der Erlassung von Verordnungen 
gemäß § 32, soweit es sich um Lebensmittel, Verzehrprodukte und Zusatzstoffe 
handelt, jedoch im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur soziale Sicherheit und 
Generationen. 

(2) unverändert 

Inkrafttreten 

§ 44. (I) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Die §§ 9a Abs. 2 Z 8, 29 Abs. 2, 30 Abs. 2, 31 Abs. 3,33 Abs. I und 33f in 
der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. I Nr. XXXl200 I, treten mit I. Jänner 2002 in 
Kraft! 
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Bundesgesetz über die Durchführung der Wettbewerbs regeln in der Europäischen Union (EU-WettbewerbsgesetzlEU-WBG) 

Zuständigkeiten 

§ 3. (l) Der Bundesminister tur wirtschaftliche Angelegenheiten ist die tur die 
Durchfilhrung der Wettbewerbsregeln zuständige österreichische Behörde, soweit 
nicht die Zuständigkeit der Gerichte gegeben ist. Mit der Leitung der Abteilung im 
Bundesministerium tur wirtschaftliche Angelegenheiten, zu deren Geschäften die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes gehört, kann abweichend vom § 9 
Bundesministeriengesetz 1986, BGB\. Nr. 76, tur die Dauer des Bestehens dieser 
Abteilung, höchstens jedoch tur einen einmaligen, mit tunf Jahren befristeten Zeitraum 
eine geeignete Person im Sinne des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGB!. Nr. 85 in 
der jeweils geltenden Fassung, auch durch Dienstvertrag betraut werden. Eine 
neuerliche Betrauung durch Dienstvertrag ist nicht zuillssig. 

(2) Dem Bundesminister tur wirtschaftliche Angelegenheiten obliegen dabei 
insbesondere: 

1. die Amtshilfe in den Fällen des Art. 89 Abs. 1 des EG-Vertrags, 

Zuständigkeiten 

§ 3. (1) Der Bundesminister filf Wirtschaft und Arbeit ist die fUr die 
Durchfilhrung der Wettbewerbsregeln zuständige österreichische Behörde, soweit 
nicht die Zuständigkeit der Gerichte gegeben ist. Mit der Leitung der Abteilung im 
Bundesministerium filr Wirtschaft und Arbeit, zu deren Geschäften die Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes gehört, kann abweichend vom § 9 Bundesministeriengesetz 
1986, BGB\. Nr. 76, fUr die Dauer des Bestehens dieser Abteilung, höchstens jedoch 
tur einen einmaligen, mit tunf Jahren befristeten Zeitraum eine geeignete Person im 
Sinne des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGB\. Nr. 85 in der jeweils geltenden 
Fassung, auch durch Dienstvertrag betraut werden. Eine neuerliche Betrauung durch 
Dienstvertrag ist nicht zulllssig. 

(2) Dem Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit obliegen dabei insbesondere: 

I. die Amtshilfe in den Fallen des Art. 89 Abs. 1 des EG-Vertrags, 

2. die Ergreifung erforderlicher Abhilfemaßnahmen gemäß Art. 89 Abs. 2 des 
2. die Ergreifung erforderlicher Abhilfemaßnahmen gemäß Art. 89 Abs. 2 des EG-Vertrags, 

EG-Vertrags, 3. die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission in den in Art. 10, 11 
3. die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission in den in Art. 10, 11 und 12 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 genannten Fällen, 

und 12 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 genannten Fällen, 

4. die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission in den in der 
VerordnungNr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 genannten Fällen, 

5. die Vornahme von Nachpr11fungen gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung Nr. 
17 des Rates vom 6. Februar 1962, 

4. die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission in den in der 
Verordnung Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 genannten Fallen, 

5. die Vornahme von Nachprüfungen gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung Nr. 
17 des Rates vom 6. Februar 1962, 

6. die Anhörung Beteiligter und Dritter gemäß Art. 19 der Verordnung Nr. 17 des 
6. die Anhörung Beteiligter und Dritter gemäß Art. 19 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, 

Rates vom 6. Februar 1962, 

7. die Besorgung der Aufgaben, die in den diesen Bestimmungen entsprechenden 
Artikeln der Verordnungen des Rates im Bereich Verkehr (Verordnung Nr. 1017/68 
des Rates vom 19. Juli 1968, Verordnung Nr. 4056/86 des Rates vom 22. Dezember 
1986, Verordnung Nr. 3975/87 des Rates vom 14. Dezember 1987) und der 
allgemeinen Entscheidungen im Bereich Kohle und Stahl (Entscheidung Nr. 26/54 der 
Hohen Behörde vom 6. Mai 1954, Entscheidung Nr. 715/78 der Kommission vom 6. 
April 1978, Entscheidung Nr. 379/84 der Kommission vom 15. Februar 1984) 
angefUhrt sind, sowie 

8. die Wahrnehmung von Befugnissen und Verpflichtungen Österreichs 

7. die Besorgung der Aufgaben, die in den diesen Bestimmungen entsprechenden 
Artikeln der Verordnungen des Rates im Bereich Verkehr (Verordnung Nr. 1017/68 
des Rates vom 19. Juli 1968, Verordnung Nr. 4056/86 des Rates vom 22. Dezember 
1986, Verordnung Nr. 3975/87 des Rates vom 14. Dezember 1987) und der 
allgemeinen Entscheidungen im Bereich Kohle und Stahl (Entscheidung Nr. 26/54 der 
Hohen Behörde vom 6. Mai 1954, Entscheidung Nr. 715/78 der Kommission vom 6. 
April 1978, Entscheidung Nr. 379/84 der Kommission vom 15. Februar 1984) 
angeftlhrt sind, sowie 

8. die Wahrnehmung von Befugnissen und Verpflichtungen Österreichs 
gegenüber der Europäischen Kommission im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
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gegenüber der Europäischen Kommission im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(3) Handelt es sich um Unternehmen oder Unternehmensverbände des 
Verkehrsbereiches oder Post- und Fernmeldebereiches oder andere Unternehmen im 
Wirkungsbereich des Bundesministers filr öffentliche Wirtschaft und Verkehr, so hat 
der Bundesminister fllr wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister filr öffentliche Wirtschaft und Verkehr vorzugehen. Ist im Fall des 
Abs. 2 Z 4 der Wirkungsbereich des Bundeskanzlers betroffen, so ist im 
Einvernehmen mit diesem vorzugehen. 

(4) Mit der Leitung der Sektion Industrie im Bundesministerium filr 
wirtschaftliche Angelegenheiten kann abweichend VOn § 9 Bundesministeriengesetz 
1986, BGBI. Nr. 76, filr die Dauer des Bestehens dieser Sektion, höchstens jedoch filr 
einen einmaligen, mit filnf Jahren befristeten Zeitraum eine geeignete Person im Sinne 
des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 85, in der jeweils geltenden Fassung, 
auch durch Dienstvertrag betraut werden. Eine neuerliche Betrauung durch 
Dienstvertrag ist nicht zulässig. 

Befugnisse 

§ 4. (I) Soweit es zur Wahrnehmung der im § 3 umschriebenen Aufgaben 
erforderlich ist, kann der Bundesminister filr wirtschaftliche Angelegenheiten von 
Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen die Erteilung von Auslctlnften 
innerhalb einer jeweils zu setzenden Frist anfordern sowie nötigenfalls die 
geschltftlichen Unterlagen einsehen und prUfen oder durch geeignete Sachverständige 
einsehen und prUfen lassen. 

(2) Die Inhaber der Unternehmen und deren Vertreter, bei juristischen Personen 
und teilrechtsfähigen Personengesellschaften die nach Gesetz oder Satzung zur 
Vertretung berufenen Personen, sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte zu erteilen, 
die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und die PrUfung dieser geschäftlichen 
Unterlagen sowie das Betreten VOn GescMftsrllumen und -grundstOcken zu dulden. 

(3) Bei Vorliegen einer NachprUfungsentscheidung der Europäischen 
Kommission wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die in Art. 85 bis 90 EG­
Vertrag und 65 und 66 EGKS-Vertrag enthaltenen Wettbewerbsregeln hat das 
Kartellgericht auf Antrag des Bundesministers rur wirtschaftliche Angelegenheiten 
eine Hausdurchsuchung anzuordnen. Das Kartellgericht hat neben der Echtheit der 
NachprUfungsentscheidung der Europäischen Kommission nur zu prUfen, ob die 
beabsichtigte Durchsuchung nicht willkUrlich oder, gemessen am Gegenstand der 
NachprUfung, unverhältnismäßig ist. Über die Erlassung des 
Hausdurchsuchungsbefehls entscheidet der Vorsitzende des Kartellgerichts allein im 
Verfahren außer Streitsachen. Das Rechtsmittel der Vorstellung ist ausgeschlossen. 
Die Durchsuchung ist vom. Bundesminister tur wirtschaftliche Angelegenheiten kraft 

(3) Handelt es sich um Unternehmen oder Unternehmensverbände des 
Verkehrsbereiches oder Post- und Femmeldebereiches oder andere Unternehmen im 
Wirkungsbereich des Bundesministers filr Verkehr, Innovation und Technologie, so 
hat der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister filr Verkehr, Innovation und Technologie vorzugehen. Ist im Fall des 
Abs. 2 Z 4 der Wirkungsbereich des Bundeskanzlers betroffen, so ist im 
Einvernehmen mit diesem vorzugehen. 

(4) Mit der Leitung der Sektion Industrie im Bundesministerium Wirtschaft und 
Arbeit kann abweichend von § 9 Bundesministeriengesetz 1986, BGB\. Nr. 76, filr die 
Dauer des Bestehens dieser Sektion, höchstens jedoch fUr einen einmaligen, mit fUnf 
Jahren befristeten Zeitraum eine geeignete Person im Sinne des 
Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 85, in der jeweils geltenden Fassung, auch 
durch Dienstvertt:ag betraut werden. Eine neuerliche Betrauung durch Dienstvertrag ist 
nicht zulässig. 

Befugnisse 

§ 4. (l) Soweit es zur Wahrnehmung der im § 3 umschriebenen Aufgaben 
erforderlich ist, kann der Bundesminister filr Wirtschaft und Arbeit von Unternehmen 
und Vereinigungen von Unternehmen die Erteilung von AuskUnften innerhalb einer 
jeweils zu setzenden Frist anfordern sowie nötigenfalls die geschäftlichen Unterlagen 
einsehen und prUfen oder durch geeignete Sachverständige einsehen und prUfen 
lassen. 

(2) unverändert 

(3) Bei Vorliegen einer Nachprüfungsentscheidung der Europäischen 
Kommission wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die in Art. 85 bis 90 EG­
Vertrag und 65 und 66 EGKS-Vertrag enthaltenen Wettbewerbsregeln hat das 
Kartellgericht auf Antrag des Bundesministers filr Wirtschaft und Arbeit eine 
Hausdurchsuchung anzuordnen. Das Kartellgericht hat neben der Echtheit der 
NachprUfungsentscheidung der Europäischen Kommission nur zu prUfen, ob die 
beabsichtigte Durchsuchung nicht willkUrIich oder, gemessen am Gegenstand der 
NachprUfung, unverhältnismäßig ist. Über die Erlassung des 
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des mit Gründen versehenen richterlichen Befehles vorzunehmen. 

(4) Handelt es sich um Unternehmen oder Unvernehmensverbände im Sinne des 
§ 3 Abs. 3 erster Satz, hat der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten den 
Bundesminister rur öffentliche Wirtschaft und Verkehr von der 
Nachprüfungsentscheidung der Europäischen Kommission unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

(5) Der Hausdurchsuchungsbefehl ist der in Abs. 2 genannten Person sogleich bei 
der Hausdurchsuchung oder doch innerhalb von 24 Stunden zuzustellen. Die 
Hausdurchsuchung ist nach den Bestimmungen der Stratprozeßordnung vorzunehmen, 
wobei an die Stelle der Gerichtszeugen eine Vertrauensperson tritt, die der Betroffene 
bei7.iehen kann. 

Geldbußen und Zwangsgelder 

§ 5. (1) Als Abhilfemaßnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 sind Geldbußen oder 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die €päische Kommission Österreich zur 
Ergreifung von Abhilfemaßnahmen ermächtigt und die Bedingungen und Einzelheiten 
hierur in ihrer Entscheidung gemäß Artikel 89 Abs. 2 des EG-Vertrags festgesetzt hat. 

(2) Die Höhe von gemäß Abs. I verhängten Geldbußen darf 75 000 S nicht 
überschreiten. Die Höhe von Zwangsgeldem darf nicht mehr als 15 000 S rur jeden 
Tag des Verzuges betragen. 

Heranziehung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§ 6. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben dem Bundesminister 
rur wirtschaftliche Angelegenheiten uber dessen Ersuchen zur Sicherung der 
Überwachungsbefugnisse nach § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 und 7 und § 4 Abs. 2 und 3 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Inkrafttreten 

§ 7. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit dem Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union in Kraft. 

Hausdurchsuchungsbefehls entscheidet der Vorsitzende des Kartellgerichts allein im 
Verfahren außer Streitsachen. Das Rechtsmittel der Vorstellung ist ausgeschlossen. 
Die Durchsuchung ist vom Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kraft 
des mit GrUnden versehenen richterlichen Befehles vorzunehmen. 

(4) Handelt es sich um Unternehmen oder Untemehmensverbände im Sinne des § 
3 Abs. 3 erster Satz, hat der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit den 
Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie von der 
Nachprüfungsentscheidung der Europäischen Kommission unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

(5) unverändert 

Geldbußen und Zwangsgelder 

§ 5. (I) unverändert 

(2) Die Höhe von gemäß Abs. 1 verhängten Geldbußen darf 5 450 € nicht 
überschreiten. Die Höhe von Zwangsgeldem darf nicht mehr als I 090 € rur jeden Tag 
des Verzuges betragen. 

Heranziehung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§ 6. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben dem Bundesminister 
rur Wirtschaft und Arbeit über dessen Ersuchen zur Sicherung der 
Überwachungsbefugnisse nach § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 und 7 und § 4 Abs. 2 und 3 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Inkrafttreten 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit dem Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union in Kraft 

(2) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr. XXXI2001 tritt mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 
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Vollziehung 

§ 9. Mit der Vollziehung 

I. des § 6 ist der Bundesminister für Inneres, 

2. des § 4 Abs. 3 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundesminister rur 
Justiz und der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten, 

3. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister rur wirtschaftliche 
Angelegenheiten - und zwar hinsichtlich des § 3 Abs. 3 erster Satz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister rur öffentliche Wirtschaft und Verkehr und des § 3 Abs. 3 
zweiter Satz im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler -

betraut. 

Vollziehung 

§ 9. Mit der Vollziehung 

I. des § 6 ist der Bundesminister rur Inneres, 

2. des § 4 Abs. 3 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundesminister für 
Justiz und der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 

3. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit - und 
zwar hinsichtlich des § 3 Abs. 3 erster Satz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
rur Verkehr, Innovation und Technologie und des § 3 Abs. 3 zweiter Satz im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler -

betraut. 

Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die doppelte Preisauszeichnung und andere Angaben von Geldbeträgen erlassen werden 

(Euro-Währungsangabengesetz - EWAG) 

Tankstellen 

§ 8. Unbeschadet der Preisauszeichnung rur Treibstoffe gemäß § 5 der 
Verordnung des Bundesministers rur wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Preisauszeichnung rur bestimmte Leistungen und rur Treibstoffe bei Tankstellen, 
BGBI. Nr. 813/1992 in der jeweils geltenden Fassung, haben die Betreiber von 
Tankstel1en für die Abgabe von Treibstoff an Verbraucher an der Zapfsäule oder 
deren unmittelbarer Nähe zusätzlich deutlich sichtbar die Saldierungswährung, den 
Umrechnungskurs, den Preis rur einen Liter des jeweiligen Treibstoffes in Schilling 
und in € sowie eine Liste der Stücke lungen von Schillingnoten und -münzen und 
€noten und -mOnzen mit dem jeweiligen Wert in der anderen Denomination 
anzugeben. Die in € angegebenen Literpreise haben drei Dezimalstel1en aufzuweisen. 

Kleinunternehmen 

§ 14. (1) Unternehmer, die SachgOter zum Verkauf anbieten oder verkaufen, und 
in deren Gesamtunternehmen höchstens neun Beschäftigte vollzeitig tätig sind, können 
in ihren Betriebsstätten, in denen höchstens fllnf Beschäftigte vollzeitig tätig sind, der 
Pflicht zur doppelten Währungsangabe, abweichend von § 5 Abs. I Iit. c, auch durch 
geeignete Maßnahmen, die dem Verbraucher die Ermittlung eines Betrages in 
Schilling und in € ermöglichen, wie insbesondere durch Verwenden von Preislisten 
oder Umrechnungstabellen, entsprechen. 

(2) Zur Sicherung der Nahversorgung und der Vermeidung von 
unverhältnismäßigen Verwaltungskosten in Unternehmen gemäß Abs. I kann der 

Tankstellen 

§ 8. Unbeschadet der Preisauszeichnung rur Treibstoffe gemäß § 5 der 
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit betreffend 
Preisauszeichnung fllr bestimmte Leistungen und rur Treibstoffe bei Tankstellen, 
BGBL Nr. 813/1992 in der jeweils geltenden Fassung, haben die Betreiber von 
Tankstellen rur die Abgabe von Treibstoff an Verbraucher an der Zapfsäule oder 
deren unmittelbarer Nähe zusätzlich deutlich sichtbar die Saldierungswährung, den 
Umrechnungskurs, den Preis rur einen Liter des jeweiligen Treibstoffes in Schilling 
und in € sowie eine Liste der StOckelungen von Schillingnoten und -mOnzen und 
€noten und -mOn zen mit dem jeweiligen Wert in der anderen Denomination 
anzugeben. Die in € angegebenen Literpreise haben drei Dezimalstellen aufzuweisen. 

Kleinuntemehmen 

§ 14. (I) unverändert 
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Bundesminister tur wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung rur einzelne 
Wirtschaftsbereiche oder bestimmte Unternehmen Ausnahmen von einzelnen der in § 
5 festgelegten Pflichten vorsehen. 

3. Abschnitt 

Kontrolle der doppelten Währungsangabe 

Euro-Preiskommission 

§ 19. (I) Die gemäß § 9 Abs. I des Preisgesetzes 1992, BGBt. Nr. 145, beim 
Bundesministerium rur wirtschaftliche Angelegenheiten eingerichtete 
Preiskommission wird als EurowPreiskommission im Sinne dieses Bundesgesetzes 
tätig. 

(2) Die Euro-Preiskommission hat folgende Aufgaben: 

1. Beratung des Bundesministers tuT wirtschaftliche Angelegenheiten bei der 
Überwachung der doppelten Währungsangabe entsprechend den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes; 

2. Stellungnahmen im Sinne von § 4 Abs. 2 und § 7; 

3. Beratung bei Beschwerden aus der Bevölkerung und Erstellung von 
Empfehlungen zur Beseitigung von Mißständen; 

4. Erstellung von Berichten an den Bundesminister tur wirtschaftliche 
Angelegenheiten Uber die Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes; 

5. Erstellung eines jährlichen Berichtes an die Bundesregierung betreffend 
erforderliche Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes; 

6. Angelegenheiten der Euro-Preiskontrolle gemäß § 20. 

(3) Die Euro-Preiskommission kann zur ErfUllung ihrer Aufgaben 
Sachverständige beiziehen. Jedenfalls als Sachverständige beizuziehen sind je ein 
Vertreter des Österreich ischen Gewerkschaftsbundes, ein Vertreter des 
Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes sowie ein 
Vertreter der Länder. 

(4) Ein Bericht an den Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten 
gemäß Abs. 2 Z 4 ist zu erstellen, wenn dies mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder der Euro-Preiskommission verlangt. 

(5) Der Bundesminister tur wirtschaftliche Angelegenheiten hat zum ehest 
möglichen Zeitpunkt je einen Bericht der Euro-Preiskommission gemäß Abs. 2 Z 4 

(2) Zur Sicherung der Nahversorgung und der Vermeidung von 
unverhältnismäßigen Verwaltungskosten in Unternehmen gemäß Abs. I kann der 
Bundesminister tur Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung tur einzelne 
Wirtschaftsbereiche oder bestimmte Unternehmen Ausnahmen von einzelnen der in § 
5 festgelegten Pflichten vorsehen. 

3. Abschnitt 

Kontrolle der doppelten Währungsangabe 

Euro-Preiskommission 

§ 19. (I) Die gemäß § 9 Abs. I des Preisgesetzes 1992, BGBt Nr. 145, beim 
Bundesministerium rur Wirtschaft und Arbeit eingerichtete Preiskommission wird als 
Euro-Preiskommission im Sinne dieses Bundesgesetzes tätig. 

(2) Die Euro-Preiskommission hat folgende Aufgaben: 

1. Beratung des Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit bei der Überwachung 
der doppelten Währungsangabe entsprechend den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes; 

2. Stellungnahmen im Sinne von § 4 Abs. 2 und § 7; 

3. Beratung bei Beschwerden aus der Bevölkerung und Erstellung von 
Empfehlungen zur Beseitigung von Mißständen; 

4. Erstellung von Berichten an den Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit 
Ober die Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes; 

5. Erstellung eines jährlichen Berichtes an die Bundesregierung betreffend 
erforderliche Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes; 

6. Angelegenheiten der Euro-Preiskontrolle gemäß § 20. 

(3) unverändert 

(4) Ein Bericht an den Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit gemäß Abs. 2 Z 
4 ist zu erstellen, wenn dies mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
der Euro-Preiskommission verlangt. 
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jeweils über die Zeiträume bis zum 30. September 2001, bis zum 31. Jänner 2002 und 
bis zum 30. Juni 2002 dem Nationalrat vorzulegen. 

(6) Die Euro-Preiskommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der 
die Anwesenheits- und Zustimmungserfordernisse fUr das Zustandekommen gUltiger 
BeschlUsse festzulegen sind. Bei Mehrheitsentscheidungen ist die Meinung der 
Uberstimmten Mitglieder festzuhalten. Die Euro-Preiskommission hat bei Bedarf über 
Einladung des Vorsitzenden, jedenfal1s jedoch halbjährlich zusammenzutreten. Der 
Vorsitzende hat zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder verlangt. Die Geschäftsordnung bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(7) Zur ErfUllung der Aufgaben der Euro-Preiskommission ist im 
Bundesministerium fUr wirtschaftliche Angelegenheiten eine Geschäftsstel1e 
einzurichten. Dieser ist zur ErfUllung ihrer Aufgaben der erforderliche Personal- und 
Sachaufwand zur VerfUgung zu steHen. Der GeschäftssteHe obliegt insbesondere die 
Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden sowie die Erteilung von 
AuskUnften Uber die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Diese AuskUnfte sind 
gebührenfrei. 

Euro-Preiskontrolle 

§ 20. (1) Der Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten kann von Amts 
wegen prUfen oder hat auf Antrag zu untersuchen, ob aus Anlaß der 
Währungsumstellung der von einem oder mehreren Unternehmen fUr ein Sachgut oder 
eine Leistung geforderte Preis oder eine vorgenommene Preiserhöhung die 
internationale Preisentwicklung bei dem betreffenden Sachgut oder bei der 
betreffenden Leistung oder den allgemeinen Preisindex des betreffenden 
Wirtschaftszweiges oder die allgemeine Preiserhöhung dieses Wirtschaftszweiges in 
einem ungewöhnlichen Maße Ubersteigt. 

(2) Bei den Untersuchungen gemäß Abs. 1 kann der Bundesminister fUr 
wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich der Marktbeobachtung auch einschlägig 
tätige Unternehmen oder Organisationen beauftragen. Diese werden nicht in 
VoHziehung hoheitlicher Aufgaben tätig, wobei jedoch bei einer Beauftragung 
Vorsorge zu treffen ist, daß die Bestimmung des § 21 dieses Bundesgesetzes 
eingehalten wird. 

(3) Anträge gemäß Abs. I können von jeder der in § 9 Abs. 2 Preisgesetz 1992, 
BGBI. Nr. 145 in der jeweils geltenden Fassung, genannten SteHen gestellt werden. 

(4) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann das Ergebnis 
der Untersuchung gemäß Abs. 1 und der Begutachtung durch die Euro­
Preiskommission unter Bedachtnahme auf § 21 im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" 

(5) Der Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit hat zum ehest möglichen 
Zeitpunkt je einen Bericht der Euro-Preiskommission gemäß Abs. 2 Z 4 jeweils über 
die Zeiträume bis zum 30. September 2001, bis zum 31. Jänner 2002 und bis zum 30. 
Juni 2002 dem Nationalrat vorzulegen. 

(6) Die Euro-Preiskommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der 
die Anwesenheits- und Zustimmungserfordernisse fUr das Zustandekommen gültiger 
BeschlUsse festzulegen sind. Bei Mehrheitsentscheidungen ist die Meinung der 
Uberstimmten Mitglieder festzuhalten. Die Euro-Preiskommission hat bei Bedarf Uber 
Einladung des Vorsitzenden, jedenfalls jedoch halbjährlich zusammenzutreten. Der 
Vorsitzende hat zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder verlangt. Die Geschäftsordnung bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit. 

(7) Zur ErfUllung der Aufgaben der Euro-Preiskommission ist im 
Bundesministerium tur Wirtschaft und Arbeit eine Geschäftsstelle einzurichten. Dieser 
ist zur ErfUllung ihrer Aufgaben der erforderliche Personal- und Sachaufwand zur 
VerfUgung zu stellen. Der GeschäftssteHe obliegt insbesondere die Entgegennahme 
und Bearbeitung von Beschwerden sowie die Erteilung von AuskUnften tiber die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Diese Auskünfte sind gebührenfrei. 

Euro-Preiskontrolle 

§ 20. (l) Der Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit kann von Amts wegen 
prUfen oder hat auf Antrag zu untersuchen, ob aus Anlaß der Währungsumstellung der 
von einem oder mehreren Unternehmen fUr ein Sachgut oder eine Leistung geforderte 
Preis oder eine vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung bei 
dem betreffenden Sachgut oder bei der betreffenden Leistung oder den allgemeinen 
Preisindex des betreffenden Wirtschaftszweiges oder die allgemeine Preiserhöhung 
dieses Wirtschaftszweiges in einem ungewöhnlichen Maße übersteigt. 

(2) Bei den Untersuchungen gemäß Abs. 1 kann der Bundesminister fUr 
Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich der Marktbeobachtung auch einschlägig tätige 
Unternehmen oder Organisationen beauftragen. Diese werden nicht in Vollziehung 
hoheitlicher Aufgaben tätig, wobei jedoch bei einer Beauftragung Vorsorge zu treffen 
ist, daß die Bestimmung des § 21 dieses Bundesgesetzes eingehalten wird. 

(3)unverändert 

(4) Der Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit kann das Ergebnis der 
Untersuchung gemäß Abs. I und der Begutachtung durch die Euro-Preiskommission 
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oder auf sonstige geeignete Weise veröffentlichen. 

(5) läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. I schließen, daß ein oder mehrere 
Unternehmer aus Anlaß der Währungsumstellung eine ungerechtfertigte Preispolitik 
verfolgen, so kann der Bundesminister tUr wirtschaftliche Angelegenheiten für die 
Dauer von bis zu sechs Monaten volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestimmen, 
wenn der festgestellte Mißstand durch marktkonforme Maßnahmen nicht beseitigt 
werden kann. 

§ 23. Wer die Pflicht gemäß den §§ 4, 5, 6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Abs. 2 und 3, oder 18 oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen nicht erfUHt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hietUr mit 
Geldstrafe bis zu 20 000 S zu bestrafen. 

§ 24. (1) Wer im Falle eines gemäß § 20 Abs. 5 volkswirtschaftlich gerechtfertigt 
bestimmten Preises tUr ein davon betroffenes Sachgut oder eine davon betroffene 
Leistung einen höheren Preis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, 
begeht eine VerwaltungsObertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 100 000 S, im 
Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 200 000 S zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist ganz oder teilweise tUr verfallen zu erklären. 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist 

I. hinsichtlich des § 4 Abs. 2 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich des § 7 der jeweils zuständige Bundesminister, 

3. hinsichtlich des § 11 der Bundesminister tUr Finanzen, 

4. hinsichtlich des § 13 der jeweils zuständige Bundesminister, 

5. hinsichtlich des § 17 Abs. 1 und 2 der jeweils zuständige Bundesminister, 

6. hinsichtlich des § 17 Abs. 3 der Bundesminister tUr Finanzen, 

7. hinsichtlich des § 18 der Bundesminister tUr Finanzen, 

8. hinsichtlich des § 19 Abs. 7 der Bundesminister filr wirtschaftliche 
Angelegenheiten und der Bundesminister ft1r Finanzen, 

9. hinsichtlich des § 29 der jeweils zuständige Bundesminister, 

unter Bedachtnahme auf § 21 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder auf sonstige 
geeignete Weise veröffentlichen. 

(5) läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. I schließen, daß ein oder mehrere 
Unternehmer aus Anlaß der Währungsumstellung eine ungerechtfertigte Preispolitik 
verfolgen, so kann der Bundesminister filr Wirtschaft und Arbeit für die Dauer von bis 
zu sechs Monaten volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestimmen, wenn der 
festgestellte Mißstand durch marktkonforme Maßnahmen nicht beseitigt werden kann. 

§ 23. Wer die Pflicht gemäß den §§ 4, 5, 6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Abs. 2 und 3, oder 18 oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen nicht erftlllt, begeht eine VerwaltungsObertretung und ist hietUr mit 
Geldstrafe bis zu 1 455 € zu bestrafen. 

§ 24. (I) Wer im Falle eines gemäß § 20 Abs. 5 volkswirtschaftlich gerechtfertigt 
bestimmten Preises filr ein davon betroffenes Sachgut oder eine davon betroffene 
Leistung einen höheren Preis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7 270 €, im 
Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 14550 € zu bestrafen. 

(2) unverändert 

Inkrafttreten 

§ 29 a. Die §§ 23 und 24 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGB\. I Nr. 
XXX1200 I treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist 

I. hinsichtlich des § 4 Abs. 2 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich des § 7 der jeweils zuständige Bundesminister, 

3. hinsichtlich des § 11 der Bundesminister filr Finanzen, 

4. hinsichtlich des § t 3 der jeweils zuständige Bundesminister, 

5. hinsichtlich des § 17 Abs. 1 und 2 der jeweils zuständige Bundesminister, 

6. hinsichtlich des § 17 Abs. 3 der Bundesminister filr Finanzen, 

7. hinsichtlich des § 18 der Bundesminister filr Finanzen, 

8. hinsichtlich des § 19 Abs. 7 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und 
der Bundesminister filr Finanzen, 

9. hinsichtlich des § 29 der jeweils zuständige Bundesminister, 

10. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen 
wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 

der Bundesminister tUr 10. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit betraut. 
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Bundesgesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz WGG) 

§ 5. (2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
kann durch Verordnung Prüfungsrichtlinien erlassen, die Regelungen 
über den Gegenstand, die Durchführung und die Auswertung der Prüfung, 
insbesondere Vorschriften über die Feststellung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung, die 
Vorbereitung und den Verlauf der Prüfung sowie die Art und den Umfang 
der Berichterstattung zu enthalten haben. In der Verordnung ist 
insbesondere die Prüfung der Einhaltung des gesetzlichen 
Wirkungsbereiches der Bauvereinigung vorzusehen. Vor Erlassung der 
Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des Abs. 1 
anzuhören. 

§ 6. (I) Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der Rechtsform 
einer Genossenschaft muß mindestens 3000 S betragen und muß voll 
eingezahlt sein. Die Zahl der Genossenschafter hat mindestens 60 zu 
betragen. Kein Genossenschafter darf Ober mehr als eine Stimme in der 
Generalversammlung verfügen, sofern die Geschäftsanteile nicht 
mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften 
stehen. 

§ 6. (2) Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie das 
Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft hat jeweils zehn Millionen Schilling zu betragen und 
muß voll eingezahlt sein. Die Aktien müssen auf Namen lauten. Die 
Umwandlung dieser Aktien in Inhaberaktien muß im 
Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen sein. 

§ 13. (3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung Richtlinien erlassen, welche auf der Grundlage der 
vorstehenden Absätze und unter Beachtung der §§ 14, 15 und 15a nähere 

§ 5. (2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung 
Prüfungsrichtlinien erlassen, die Regelungen Ober den Gegenstand, die 
Durchführung und die Auswertung der PrOfung, insbesondere Vorschriften 
tiber die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung, die Vorbereitung und den 
Verlauf der Prüfung sowie die Art und den Umfang der Berichterstattung zu 
enthalten haben. In der Verordnung ist insbesondere die Prüfung der 
Einhaltung des gesetzlichen Wirkungsbereiches der Bauvereinigung 
vorzusehen. Vor Erlassung der Verordnung ist auch jeder Revisionsverband 
im Sinne des Abs. 1 anzuhören. 

§ 6. (1) Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der Rechtsform 
einer Genossenschaft muss mindestens 220 € betragen und muss voll 
eingezahlt sein. Die Zahl der Genossenschafter hat mindestens 60 zu 
betragen. Kein Genossenschafter darf über mehr als eine Stimme in der 
Generalversammlung verfUgen, sofern die Geschäftsanteile nicht 
mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften 
stehen. 

§ 6. (2) Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie das 
Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft hat jeweils 727000 € zu betragen und 
muss volI eingezahlt sein. Die Aktien mtissen auf Namen lauten. Die 
Umwandlung dieser Aktien in Inhaberaktien muss im 
Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen sein. 

§ 13. (3) Der Bundesminister fUr Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung Richtlinien erlassen, welche auf der Grundlage der 
vorstehenden Absätze und unter Beachtung der §§ 14, 15 und 15a 
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Bestimmungen ftir die Berechnung des Entgelts (Preis), die auch 
Pauschalbeträge vorsehen können, zu enthalten haben. Dabei ist auch von 
durchschnittlichen Betriebsverhältnissen gemeinnütziger 
Bauvereinigungen auszugehen. Eine Regelung des Betrages gemäß § 14 
Abs. 1 Z 6 kann mit rückwirkender Kraft ausgestattet werden. Vor 
Erlassung der Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 anzuhören. 

§ 14d. (2) Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat 
I. sofern das Erstbezugsdatum mindestens 20 Jahre zurückliegt, 

14,80 S, 
2. sofern das Erstbezugsdatum weniger als 20, mindestens aber zehn 

Jahre zurückliegt, zwei Drittel dieses Betrages und 
3. ansonsten ein Viertel dieses Betrages 
nicht Ubersteigen. 
Diese Beträge sind entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6 des 
Mietrechtsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 800/1993 wertgesichert. 

§ 19 .. (3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung ÖNORMEN bezeichnen, die in besonderem Maß 
geeignet sind, das Vorliegen der Voraussetzungen ftir eine 
ordnungsgemäße Abrechnung nach Abs. I festzustellen. 

§ 23. (3) Der Bundesminister ftir wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung Richtlinien erlassen, die unter Berücksichtigung 
branchenUblicher Verhältnisse Regelungen zur Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Geschäftsftihrung und Geschäftsgebarung zu enthalten 
haben. 

§ 23. (4) Der Bundesminister ftir wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister ftir Justiz die nähere Gliederung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Anwendung der 
§§ 224 und 231 HGB nach Maßgabe des Abs. 2 und entsprechend 

nähere Bestimmungen ftir die Berechnung des Entgelts (Preis), 
die auch Pauschalbeträge vorsehen können, zu enthalten haben. 
Dabei ist auch von durchschnittlichen Betriebsverhältnissen 
gemeinnütziger Bauvereinigungen auszugehen. Eine Regelung des 
Betrages gemäß § 14 Abs. 1 Z 6 kann mit rückwirkender Kraft 
ausgestattet werden. Vor Erlassung der Verordnung ist auch jeder 
Revisionsverband im Sinne des § 5 Abs. 1 anzuhören. 

§ 14d. (2) Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat 
I. sofern das Erstbezugsdatum mindestens 20 Jahre zurückliegt, 

1,326, 
2. sofern das Erstbezugsdatum weniger als 20, mindestens aber zehn 

Jahre zurückliegt, zwei Drittel dieses Betrages und 
3. ansonsten ein Viertel dieses Betrages 
nicht übersteigen. 
Diese Beträge sind entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6 des 
Mietrechtsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. 
Nr. 80011993 wertgesichert. 

§ 19. (3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung ÖNORMEN bezeichnen, die in besonderem Maß geeignet 
sind, das Vorliegen der Voraussetzungen ftir eine ordnungsgemäße 
Abrechnung nach Abs. I festzustellen. 

§ 23. (3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung Richtlinien erlassen, die unter Berücksichtigung 
branchenüblicher Verhältnisse Regelungen zur Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Geschäftsfuhrung und Geschäftsgebarung zu enthalten 
haben. 

§ 23. (4) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz die nähere Gliederung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Anwendung der 
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verbindliche Formblätter durch Verordnung festzulegen. 

§ 23. (4a) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung Richtlinien erlassen, die auf der Grundlage des § 15a 
nähere Bestimmungen über die Berechnung des Fixpreises, insbesondere 
auch über die Höhe des Pauschalsatzes zur Risikoabgeltung, der sich nach 
den Kosten einer Bankgarantie zur Sicherstellung der Ansprüche des 
Wohnungseigentumsbewerbers zu richten hat, sowie über die 
Vereinbarkeit des Fixpreises mit den Grundsätzen des Abs. 1 im Hinblick 
auf die Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und 
Geschäftsgebarung zu ordnungsgemäßen Geschäftsführung und 
Geschäftsgebarung zu enthalten haben. 

§ 29. (5) Die Länder haben über ihre Tätigkeit auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für jedes Jahr längstens bis 
31. März des folgenden Jahres dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten einen Bericht unter Anführung der getroffenen 
Maßnahmen zu erstatten. 

§ 38. (1) Wer den im § 37 Abs. 1 ausgesprochenen Verboten 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 S zu 
bestrafen. 

Art. IV (lf) § 7 Abs. 3 Z 6a, § 7 Abs. 4b, § 9b, § 20 Abs. 1 Z 3, § 39 
Abs. 6a bis 6d und § 39 Abs. 27 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 142/2000 treten mit 1. Jänner 2001 in Kraft. 

Artikel IV (3) Die Erlassung von Durchflihrungsverordnungen­
ausgenommen die Verordnung gemäß § 39 Abs. 18 Z 6 - und die 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG 
obliegt dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, wobei 
die Verordnungen gemäß § 19 Abs. 3 und § 23 Abs. 4 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Justiz zu erlassen sind. 

§§ 224 und 231 HGB nach Maßgabe des Abs. 2 und entsprechend 
verbindliche Formblätter durch Verordnung festzulegen. 

§ 23. (4a) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung Richtlinien erlassen, die auf der Grundlage des § ISa nähere 
Bestimmungen über die Berechnung des Fixpreises, insbesondere auch 
über die Höhe des Pauschalsatzes zur Risikoabgeltung, der sich nach den 
Kosten einer Bankgarantie zur Sicherstellung der Ansprüche des 
Wohnungseigentumsbewerbers zu richten hat, sowie über die 
Vereinbarkeit des Fixpreises mit den Grundsätzen des Abs. 1 im Hinblick 
auf die Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und 
Geschäftsgebarung zu enthalten haben. 

§ 29. (5) Die Länder haben über ihre Tätigkeit auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für jedes Jahr längstens bis 
31. März des folgenden Jahres dem Bundesminister ftlr Wirtschaft und 
Arbeit einen Bericht unter Anführung der getroffenen Maßnahmen zu 
erstatten. 

§ 38. (1) Wer den im § 37 Abs. 1 ausgesprochenen Verboten 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7270 € 
zu bestrafen. 

Art. IV (1 f) unverändert 
(lg)" (lg) § 6 Abs. J und 2, § 14d Abs. 2 Z 1 und § 38 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl200J treten mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. " 

Artikel IV (3) Die Erlassung von Durchftlhrungsverordnungen -
ausgenommen die Verordnung gemäß § 39 Abs. 18 Z 6 und die 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG 
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obliegt dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, wobei die 
Verordnungen gemäß § 19 Abs. 3 und § 23 Abs. 4 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz zu erlassen sind. 

Bundesgesetz Ober die sparsamere Nutzung von Energie durch verbrauchsabhängige Abrechnung der 

Heiz- und Warmwasserkosten (Heizkostenabrechnungsgesetz - HeizKG) 

§ 20. Wird die Abrechnung nicht gehörig gelegt oder die Einsicht in die 
Belege nicht gewährt (§§ 16 bis 19), so ist der Wärmeabgeber auf Antrag 
eines Wärmeabnehmers vom Gericht dazu unter Androhung einer Geldstrafe 
bis zu 80 000 S zu verhalten. Die Geldstrafe ist zu verhängen, wenn dem 
Auftrag ungerechtfertigterweise nicht entsprochen wird; sie kann auch 
wiederholt verhängt werden. 

§ 25. (5) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung für verbindlich erklärte ÖNORMEN bezeichnen, die in 
besonderem Maß geeignet sind, das Vorliegen der Voraussetzungen 
1. rur die Verbrauchsermittlung im Sinn des § 5 und 
2. für die nachträgliche Ausstattung mit Vorrichtungen zur Erfassung 
(Messung) der Verbrauchsanteile nach § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 
festzuste Hen. 

§ 25. (6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Justiz durch Verordnung 
vorsehen: 
I.Formblätter für die in Abs. 1 genannten Anträge, um zu sichern, dass die für 

die Entscheidung Ober den Antrag erheblichen tatsächlichen und rechtlichen 
Angaben gemacht werden; 

2. Formblätter für nach § 8 zu führende Stammblätter zur Sicherung der 
notwendigen Daten fur eine verlässliche Verbrauchsermittlung. 

§ 20. Wird die Abrechnung nicht gehörig gelegt oder die Einsicht in die 

Belege nicht gewährt (§§ 16 bis 19), so ist der Wärmeabgeber auf Antrag eines 
Wärmeabnehmers vom Gericht dazu unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 5815 € 
zu verhalten. Die Geldstrafe ist zu verhängen, wenn dem Auftrag 
ungerechtfertigterweise nicht entsprochen wird; sie kann auch wiederholt verhängt 
werden. 

§ 25. (5) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung für verbindlich erklärte ÖNORMEN bezeichnen, die in 
besonderem Maß geeignet sind, das Vorliegen der Voraussetzungen 
1. für die Verbrauchsermittlung im Sinn des § 5 und 
2. für die nachträgliche Ausstattung mit Vorrichtungen zur Erfassung 

(Messung) der Verbrauchsanteile nach § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 
festzustellen. 

§ 25. (6) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz durch Verordnung 

vorsehen: 
1. Formblätter für die in Abs. 1 genannten Anträge, um zu sichern, dass 

die für die Entscheidung Ober den Antrag erheblichen tatsächlichen 
und rechtlichen Angaben gemacht werden; 

2. Formblätter für nach § 8 zu führende Stammblätter zur Sicherung der 
notwendigen Daten für eine verlässliche Verbrauchsermittlung. 
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§ 29. (la) § 2 Z 5 und 6, § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 2, § 25 Abs. 3 zweiter 
Satz und § 29 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 800/1993 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

§ 29. (la) unverändert 
(lb) ,,(1b) § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB/. I Nr. XXXl2001 
tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft . .. 

§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes - ausgenommen die § 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes - ausgenommen die 
§§ 26 bis 28 - ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im §§ 26 bis 28 - ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut. Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut. 

Bundesgesetz betreffend die Assanierung von 'Wohngebieten 
(Stadterneuerungsgesetz - StEG) 

§ 6. (6) 
der Auskunftspflicht (Abs. 4) durch Verweigerung der Auskunft 
nicht nachkommt oder wissentlich unvollständige oder wahrheitswidrige 
Angaben macht 
die Geheimhaltungspflicht (Abs. 5) verletzt, begeht, wenn darin 
keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
30000 S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei 
Vorliegen erschwerender Umstände sind beide Strafen 
nebeneinander zu verhängen. Die VerwaltungsUbertretung ist 
nicht zu verfolgen, wenn die Zuwiderhandlung von Bediensteten 
einer Gemeinde begangen wurde. Hegt eine 

Bezirksverwaltungsbehörde den Verdacht, daß ein solches Organ 
eine Verwaltungsübertretung gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen begangen hat, so hat sie die Anzeige an die 
Aufsichtsbehörde zu erstatten. 

§ 36. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 

§ 6. (6) 
Z 1: unverändert 
Z 2: die Geheimhaltungspflicht (Abs. 5) verletzt, begeht, wenn darin 

keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
2180 € oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei 
Vorliegen erschwerender Umstände sind beide Strafen 
nebeneinander zu verhängen. Die VerwaltungsUbertretung ist 
nicht zu verfolgen, wenn die Zuwiderhandlung von Bediensteten 
einer Gemeinde begangen wurde. Hegt eine 

Bezirksverwaltungsbehörde den Verdacht, daß ein solches Organ eine 
Verwaltungsübertretung gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
begangen hat, so hat sie die Anzeige an die Aufsichtsbehörde zu 
erstatten. 

§ 36. Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat durch 
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seine Organe die Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes zu 
überwachen, wobei die Förderungswerber zu verpflichten sind, den 
Organen des Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit und des 
Bundesministers für Finanzen auf Verlangen in die bezughabenden 
GeschäftsstUcke, sonstigen Unterlagen und Belege Einsicht zu gewähren 
und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Artikel III 
Aufhebung geltender bundesrechtlicher Vorschriften 

§ 1. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren alle bisherigen 
den Enteignungszwecken des § 10 dienenden Rechtsvorschriften ihre 
Geltung; insbesondere treten die §§ I bis 8 des Bundesgesetzes vom 
14. Juni 1929, BGBI.Nr. 202, betreffend die Enteignung zu Wohn- und 
Assanierungszwecken, soweit sie noch in Kraft stehen, außer 
Wirksamkeit. 

Art. III § 2 (1) ..... 
3. ist hinsichtlich des Art. I § 33 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 letzter 

Satz der Bundesminister rur Bauten und Technik im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister rur Finanzen 

4. ist hinsichtlich des Art. I § 33 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 
Abs. 2 erster und zweiter Satz und Abs. 3 erster und zweiter Satz 
sowie der §§ 35 und 36 der Bundesminister für Bauten und Technik 

Art. III § 2 
(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 
B-VG sowie unbeschadet der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 - mit der 
Erlassung von Durchruhrungsverordnungen nach Art. 11 Abs. 3 B-VG 
zu den von den Ländern zu vollziehenden Bestimmungen sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973 die 
Bundesminister rur Bauten und Technik und rur Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut. 

seine Organe die Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes zu 
überwachen, wobei die Förderungswerber zu verpflichten sind, den 
Organen des Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit und des 
Bundesministers für Finanzen auf Verlangen in die bezughabenden 
Geschäftsstücke, sonstigen Unterlagen und Belege Einsicht zu gewähren 
und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Artikel III 
"Aufhebung geltender bundesgesetzlicher Vorschriften, Inkrafttreten" 

§ 1. (1) unverändert 
,,(2) § 6 Abs. ,6 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. I XXXJ2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft . .. 

Art. III § 2 (1) ..... 
3. ist hinsichtlich des Art. I § 33 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 letzter 

Satz der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister rur Finanzen 

4. ist hinsichtlich des Art. I § 33 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 
Abs. 2 erster und zweiter Satz und Abs. 3 erster und zweiter Satz 
sowie der §§ 35 und 36 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

Art. 111 § 2 
(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 
B~Va sowie - unbeschadet der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 - mit der 
Erlassung von Durchftihrungsverordnungen nach Art. 11 Abs. 3 B-va 
zu den von den Ländern zu vollziehenden Bestimmungen sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973 der 
Bundesminister ftir Wirtschaft und Arbeit betraut. 
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Bundesgesetz betreffend die Wiederherstellung der durch Kriegseinwirkung 

beschädigten oder zerstörten Wohnhäuser und den Ersatz des zerstörten Hausrates 

(Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz WWG) 

§ 4. (1) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und seinen Sitz in Wien. 
Er wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau verwaltet. 
(2) Der Fonds wird nach außen durch den Bundesminister für Handel und 
Wiederaufbau vertreten. 

§ 24. (1) Übertretungen der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
werden, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, 
als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geld bis zu 3 000 S, im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis zu drei 
Monaten bestraft, bei erschwerenden Umständen kann Arreststrafe an 
Stelle oder neben der Geldstrafe verhängt werden. 

§ 31. (3) Die Anmerkung ist auf Antrag des Grundeigentümers zu 
löschen, wenn 
a) durch eine Amtsbestätigung des Bundesministeriums für Handel und 

Wiederaufbau nachgewiesen wird, daß der Antrag auf Fondshilfe 
zurückgezogen oder abschlägig beschieden wurde; 

§ 34. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau hinsichtlich der 
§§ I bis 6, § 15 Abs. 1 bis 5 und 14, §§ 16 bis 19, 23, 24 und 33, 
hinsichtlich des § 5 Abs. 2 auch die Bundesministerien für Finanzen und 
für soziale Verwaltung; das Bundesministerium für Justiz hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 22, soweit sie sich auf Gerichtgebühren beziehen, 
der §§ 9, 14 Abs. 4, § 15 Abs. 6 bis 13, des § 19 Abs. 5, der §§ 20, 25, 26, 
29 bis 32, in Ansehung der §§ 9, 14 Abs. 4, § 15 Abs. 6 

§ 4. (1) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und seinen Sitz in Wien. 
Er wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit verwaltet. 
(2) Der Fonds wird nach außen durch den Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit vertreten. 

§ 24. (1) Übertretungen der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes werden, 
insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, als 
Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis 
zu 220 €, im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis zu drei Monaten 
bestraft, bei erschwerenden Umständen kann Arreststrafe an Stelle oder 
neben der Geldstrafe verhängt werden. 

§ 31. (3) Die Anmerkung ist auf Antrag des Grundeigentümers zu 
löschen, wenn 
a) durch eine Amtsbestätigung des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Arbeit nachgewiesen wird, dass der Antrag auf Fondshilfe 
zurückgezogen oder abschlägig beschieden wurde; 

§ 34. (l) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich der 
§§ 1 bis 6, § 15 Abs. 1 bis 5 und 14, §§ 16 bis 19, 23, 24 und 33, 
hinsichtlich des § 5 Abs. 2 auch die Bundesministerien für Finanzen und 
für soziale Sicherheit und Generationen; das Bundesministerium für 
Justiz hinsichtlich der Bestimmungen des § 22, soweit sie sich auf 
Gerichtgebühren beziehen, der §§ 9, 14 Abs. 4, § 15 Abs. 6 bis 13, des § 
19 Abs. 5, der §§ 20, 25,26,29 bis 32, in Ansehung der §§ 9, 14 Abs. 4, 
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bis 13 und § 20 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung; das Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz hinsichtlich der §§ 
27 und 28; das Bundesministerium für Finanzen hinsichtlich der §§ 7, 8, 
10, 13, 14 Abs. 1 bis 3 und § 22, soweit er sich nicht auf 
Gerichtsgebühren bezieht; die Bundesregierung hinsichtlich des § 14 
Abs.5. 

§ 34a. § 31 Abs. 1, 2 und 4 tritt mit dem Inkrafttreten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum * 1) außer Kraft. 

§ 15 Abs. 6 bis 13 und § 20 im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen; das 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz hinsichtlich der §§ 
27 und 28; das Bundesministerium für Finanzen hinsichtlich der §§ 7, 8, 
10, 13, 14 Abs. 1 bis 3 und § 22, soweit er sich nicht auf 
Gerichtsgebühren bezieht; die Bundesregierung hinsichtlich des § 14 
Abs.5. 

§ 34a (1) unverändert 
,,(2) § 24 Abs. J in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. XXXl200J tritt mit J. Jänner 2002 in Kraft . .. 

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über die Abwicklung der Bundeswohnbaufonds getroffen und das 

Bundesfinanzgesetz 1989, das Wohnbauförderungsgesetz 1984 und das Bundesgesetz BGBI.Nr. 373/1988 geändert werden 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. die Bundesregierung hinsichtlich des § 6, 
2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des § 1 Abs. 3, des 

§ 7 und hinsichtlich der Vereinnahmung der gemäß § 3, § 5 Abs. 4 
und § 8 an den Bund zu überweisenden Mittel, 

3. der Bundesminister für Justiz hinsichtlich des § 1 Abs. 1 zweiter 
Satz, 

4. der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des 
§ 4, 

5. der Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich 
der übrigen Bestimmungen. 

§ 12 Z 1 bis 3 unverändert 
4. der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit 
5. dem Bundesminister rur Finanzen hinsichtlich des § 4, 

der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich 
der übrigen Bestimmungen. 
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Bundesgesetz über die Abwicklung von Förderungen nach dem Startwohnungsgesetz und zur Änderung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 30111989 
(Startwohnungsförderungs-Abwicklungsgesetz) 

§ 16. Mit der Voll ziehung des § 1 ist die Bundesregierung, mit der 
Vollziehung des § 7 Abs. 1 und des § 8 Abs. 3 der Bundesminister ftlr Justiz, 
mit der Vollziehung des § 13 hinsichtlich der Vereinnahmung des an den 
Bund abzuflihrenden Betrages der Bundesminister fur Finanzen 
und mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes der Bundesminister flir wirtschaftliche Angelegenheiten 
betraut. 

§ 16. Mit der Vollziehung des § 1 ist die Bundesregierung, mit der 
Vollziehung des § 7 Abs. 1 und des § 8 Abs. 3 der Bundesminister für Justiz, 
mit der Vollziehung des § 13 hinsichtlich der Vereinnahmung des an den 
Bund abzuführenden Betrages der Bundesminister für Finanzen 
und mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

Bundesgesetz über die Förderung der Errichtung von Wohnungen sowie zur Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
(Wohnbauförderungsgesetz 1984 - WFG 1984) 

§ 12. (3) Die Wohnbauforschungsmittel sind nach einem 
Forschungsprogramm zu vergeben, das vom Bundesminister für Bauten 
und Technik zu erstellen und nach Sachgebieten zu gliedern ist. Bei der 
Vergabe sind Forschungsschwerpunkte, Förderungswürdigkeit und 
Praxisnähe der bettreffenden Forschungsvorhaben zu berücksichtigen. 
Die Wohnbauforschungsmittel können gegen Nachweis der Kosten oder 
pauschaliert vergeben werden. 

( 4) Der F örderungsempfanger hat die Ergebnisse des 
Forschungsvorhabens zu veröffentlichen, es sei denn, das 
Bundesministerium für Bauten und Technik behält sich die Auswertung 
der Forschungsergebnisse vor. 

§ 13. (I) Eine Förderung ist nur dann zulässig, wenn ohne Gewährung 
von Wohnbauforschungsmitteln ein Forschungsvorhaben nicht oder 
nicht im notwendigen Umfang durchgefuhrt werden könnte. Die 
Förderung kann in der Gewährung von Darlehen oder von nicht-

§ 12. (3) Die Wohnbauforschungsmittel sind nach einem 
Forschungsprogramm zu vergeben, das vom Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu erstellen und nach Sachgebieten zu gliedern ist. 
Bei der Vergabe sind Forschungsschwerpunkte, Förderungswürdigkeit 
und Praxisnähe der bettreffenden Forschungsvorhaben zu 
berücksichtigen. Die Wohnbauforschungsmittel können gegen Nachweis 
der Kosten oder pauschaliert vergeben werden. 

(4) Der Förderungsempfanger hat die Ergebnisse des 
Forschungsvorhabens zu veröffentlichen, es 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Auswertung der Forschungsergebnisse vor. 

sei denn, das 
behält sich die 

§ 13. (1) Eine Förderung ist nur dann zulässig, wenn ohne Gewährung 
von Wohnbauforschungsmitteln ein Forschungsvorhaben nicht oder 
nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden könnte. Die 
Förderung kann in der Gewährung von Darlehen oder von nicht-

41 

Z
u 208/M

E
 X

X
I. G

P - Stellungnahm
e zu E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
44 von 58



rückzahlbaren Zuwendungen (Förderungsbeiträgen) bestehen. Ein 
Förderungsbeitrag darf nur dann und insoweit gewährt werden, als das 
Förderungsziel nicht durch ein Darlehen erreicht werden kann. Ein 
Darlehen ist in geeigneter Weise sicherzustellen. Wird im Zusammenhang 
mit dem Forschungsvorhaben ein Gebäude errichtet, ist das Darlehen 

durch Einverleibung eines Pfandrechtes sicherzustellen. § 24 zweiter und 
dritter Satz gilt sinngemäß. Für die Dauer des Bestehens des Pfandrechtes 
ist auf der Liegenschaft ein Veräußerungsverbot zugunsten der Republik 

Österreich (Bundesministerium rur Bauten und Technik) einzuverleiben. 
Dieses wirkt gegen Dritte und bindet auch die Rechtsnachfolger. 

§ 15. (l) Forschungsgeräte, die ausschließlich aus Förderungsbeiträgen 
angeschafft wurden, sind vom Förderungsempfanger nach Abschluß seines 
Forschungsvorhabens rur weitere aus Wohnbauforschungsmitteln 
gef6rderte Forschungsvorhaben kostenlos zur Verfugung zu halten; das 
Bundesministerium rur Bauten und Technik kann diese Verpflichtung 
zeitlich begrenzen. Solche Geräte dürfen nur mit Zustimmung dieses 
Bundesministeriums veräußert werden; der hieraus erzielte Erlös ist bei 
den Wohnbauforschungsmitteln zu vereinnahmen. 

§ 61. (I) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. der Bundesminister rur Finanzen hinsichtlich des § 53 Abs. 1 und 2; 
2. (Anm.: Aufgehoben durch BGBI.Nr. 373/1988) 
3. der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich 

des § 12 Abs. 2 bis 6, des § 13 Abs. 1 erster bis vierter sowie sechster 
Satz, soweit er sich auf § 24 dritter Satz bezieht, Abs. 2 und 3, der §§ 
14 und 15 Abs. 1, der § 21 Abs. 2 letzter Satz, des § 46 Abs. 1 Z 4 
letzter Satz, des § 52 Abs. 2 erster Satz und des § 60 Abs. 5 und 6; 

4. der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen hinsichtlich des 
§ 12 Abs. 1 und des § 60 Abs. 7; 

rückzahlbaren Zuwendungen (Förderungsbeiträgen) bestehen. Ein 
Förderungsbeitrag darf nur dann und insoweit gewährt werden, als das 
Förderungsziel nicht durch ein Darlehen erreicht werden kann. Ein 
Darlehen ist in geeigneter Weise sicherzustellen. Wird im Zusammenhang 
mit dem Forschungsvorhaben ein Gebäude errichtet, ist das Darlehen 
durch Einverleibung eines Pfandrechtes sicherzustellen. § 24 zweiter und 
dritter Satz gilt sinngemäß. Für die Dauer des Bestehens des Pfandrechtes 
ist auf der Liegenschaft ein Veräußerungsverbot zugunsten der Republik 
Österreich (Bundesministerium rur Wirtschaft und Arbeit) einzuverleiben. 
Dieses wirkt gegen Dritte und bindet auch die Rechtsnachfolger. 

§ 15. (l) Forschungsgeräte, die ausschließlich aus Förderungsbeiträgen 
angeschafft wurden, sind vom Förderungsempfanger nach Abschluss 
seines Forschungsvorhabens rur weitere aus Wohnbauforschungsmitteln 
gef6rderte Forschungsvorhaben kostenlos zur Verfugung zu halten; das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann diese Verpflichtung 
zeitlich begrenzen. Solche Geräte dUrfen nur mit Zustimmung dieses 
Bundesministeriums veräußert werden; der hieraus erzielte Erlös ist bei 
den Wohnbauforschungsmitteln zu vereinnahmen. 

§ 61. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
I. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des § 53 Abs. I und 2; 
2. (Anm.: Aufgehoben durch BGBI.Nr. 373/1988) 
3. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich 

des § 12 Abs. 2 bis 6, des § 13 Abs. 1 erster bis vierter sowie sechster 
Satz, soweit er sich auf § 24 dritter Satz bezieht, Abs. 2 und 3, der §§ 
14 und 15 Abs. 1, der § 21 Abs. 2 letzter Satz, des § 46 Abs. I Z 4 
letzter Satz, des § 52 Abs. 2 erster Satz und des § 60 Abs. 5 und 6; 

4. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister rur Finanzen hinsichtlich des § 12 Abs. 1 und 
des § 60 Abs. 7; 
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Bundesgesetz, mit dem den Ländern Zweckzuschüsse des Bundes gewährt werden 

(Zweckzuschussgesetz 2001) 

§ 4. (2) Die Länder haben dem Bundesminister für Finanzen bis zum 
31. Mai eines jeden Jahres einen Jahresbericht über die Verwendung der 
Zweckzuschüsse nach diesem Bundesgesetz zu übermitteln. Die näheren 
Grundsätze hinsichtlich der Erstellung der Berichte hat der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten nach Anhörung der Länder 
festzulegen. § 3 Abs. 3 bleibt unberührt. 

§ 5 (5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Finanzen, hinsichtlich des § 4 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut. 

§ 4. (2) Die Länder haben dem Bundesminister für Finanzen bis zum 
31. Mai eines jeden Jahres einen Jahresbericht über die Verwendung der 
Zweckzuschüsse nach diesem Bundesgesetz zu übermitteln. Die näheren 
Grundsätze hinsichtlich der Erstellung der Berichte hat der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
fur Wirtschaft und Arbeit nach Anhörung der Länder festzulegen. § 3 
Abs. 3 bleibt unberührt. 

§ 5 (5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Finanzen, hinsichtlich des § 4 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, betraut. 

Bundesgesetz betreffend die Beschaffung von Grundflächen für die Errichtung von Häusern mit Klein- und Mittelwohnungen 

oder von Heimen (Bodenbeschaffungsgesetz) 

§ 30. (1) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 5 Abs. 5, des § 6, des § 9 Abs. 4 und 5, des § 18, des § 
20, soweit er sich auf die Höhe der Entschädigung nach §§ 18 und 26 
bezieht, des § 22 Abs. 2 und 3, des § 26 und des § 28 gemäß den 
Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBI.Nr. 389, unter 
Beachtung dessen § 5 den Bundesministern für Justiz und für Finanzen, im 
übrigen, soweit es sich - unbeschadet der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 
- nicht um die Erlassung von Verordnungen des Bundesministers für Bauten 
und Technik handelt, der Landesregierung. 
(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. t 5 Abs. 8 

§ 30. (1) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 5 Abs. 5, des § 6, des § 9 Abs. 4 und 5, des § 18, des § 
20, soweit er sich auf die Höhe der Entschädigung nach §§ 18 und 26 
bezieht, des § 22 Abs. 2 und 3, des § 26 und des § 28 gemäß den 
Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBI.Nr. 389, unter 
Beachtung dessen § 5 den Bundesministern fur Justiz und für Finanzen, im 
übrigen, soweit es sich unbeschadet der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 
- nicht um die Erlassung von Verordnungen des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit handelt, der Landesregierung. 
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B-VG ist der Bundesminister für Bauten und Technik betraut. (2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 
B-VG ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

§ 7 .... 

Gaswirtschaftsgesetz 

§ 7 .... 

(4) Im Anhang zum Jahresabschluß sind Geschäfte, deren Leistung, 
Entgelt oder sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von zehn Millionen 
Schilling übersteigt und die mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 25) getätigt 
worden sind, gesondert aufzufUhren. 

§ 66. (I) FUr nach diesem Bundesgesetz auf Antrag eingeleitete 
Preisverfahren ist, ausgenommen in den FälIen des § 21 Abs. 4, ein 
Kostenbeitrag von mindestens 1 000 S und höchstens 50 000 S zu leisten. 

§ 81. (J) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 7 mit 10. August 
2000 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits 
ab dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 10. August 2000 in Kraft gesetzt 
werden. 

(2) § 7 tritt mit 31. März 2000 in Kraft und findet fUr alle nach diesem 
Zeitpunkt beginnenden Geschäftsjahre Anwendung. Die §§ 42 und 43 treten 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend den 
stufenweisen Übergang zu der im Gaswirtschaftsgesetz vorgesehenen 
Marktorganisation, BGB\. I Nr. 12112000, in Kraft. 

(3) § 25 tritt mit 31. Dezember 2008 außer Kraft. 

(4) Im Anhang zum Jahresabschluss sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt 
oder sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von 700 000 € Ubersteigt und 
die mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 25) getätigt worden sind, gesondert 
aufzuftlhren. 

§ 66. () Für nach diesem Bundesgesetz auf Antrag eingeleitete 
Preisverfahren ist, ausgenommen in den Fällen des § 21 Abs. 4, ein Kostenbeitrag 
von mindestens 70 € und höchstens 3 800 € zu leisten. 

§ 81. (I) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 7 mit 10. August 
2000 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab 
dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen 
werden; sie dUrfen jedoch frühestens mit 10. August 2000 in Kraft gesetzt 
werden. 

(2) § 7 tritt mit 31. März 2000 in Kraft und findet ftlr alle nach diesem 
Zeitpunkt beginnenden Geschäftsjahre Anwendung. Die §§ 42 und 43 treten nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend den stufenweisen 
Übergang zu der im Gaswirtschaftsgesetz vorgesehenen Marktorganisation, 
BGB\. I Nr. 12112000, in Kraft. 

(3) § 25 tritt mit 31. Dezember 2008 außer Kraft. 

(4) § 7 Abs. 4 und § 66 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB). 
I Nr. xxxl2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
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Starkstromwegegesetz 1968 

§ 26. Stralbestimmungen 

(1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis S 30.000,-· oder mit Arrest 
bis zu sechs Wochen zu ahnden. 

(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen der §§ 8 und 9 
Abs. 1 lind 4 sowie des auf Grund des § 7 ergangenen Bescheides 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu S 10.000,-- oder mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden. 

§ 29. Schlußbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten am 1. März 1968 in 
Kraft. Gleichzeitig damit treten unbeschadet des § 28 alle bisherigen 
Bestimmungen, welche in diesem Bundesgesetz behandelte Angelegenheiten 
des Starkstromwegerechtes regeln, außer Kraft, und zwar insbesondere 

a) das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. 
Dezember 1935, GB!. f. d. L. Ö. Nr. 15611939, 

b) die dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur 
Förderung der Energiewirtschaft vom 8. November 1938, GBLf. d. L. Ö. Nr. 
156/1939, 

c) die Ausfllhrungsbestimmungen des 
Reichswirtschaftsministeriums zu § 2 der dritten Verordnung zur Durchfllhrung 
des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. November 1938, Reichsanzeiger Nr. 
276, 

d) die Verordnung über die Einfllhrung des 
Energiewirtschaftsrechtes im Lande Österreich vom 26. Jänner 1939, GBL f. d. 
L. Ö. Nr. 156, 

e) die Verordnung über die Vereinfachung des Verfahrens nach 
§ 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 27. September 1939, GBI. f. d. L. Ö. 

§ 26. Stralbestimmungen 

(1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, eine VerwaltungsUbertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2 180 € oder mit Arrest bis 
zu sechs Wochen zu ahnden. 

(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen der §§ 8 und 9 
Abs. 1 und 4 sowie des auf Grund des § 7 ergangenen Bescheides 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, eine VerwaltungsUbertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 730 € oder mit Arrest bis 
zu zwei Wochen zu ahnden. 

§ 29. Schlußbestimmungen 

(I) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten am 1. März 1968 in 
Kraft. Gleichzeitig damit treten unbeschadet des § 28 alle bisherigen 
Bestimmungen, welche in diesem Bundesgesetz behandelte Angelegenheiten des 
Starkstromwegerechtes regeln, außer Kraft, und zwar insbesondere 

a) das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. 
Dezember 1935, GBL f. d. L. Ö. Nr. 156/1939, 

b) die dritte Verordnung zur Durchfllhrung des Gesetzes zur 
Förderung der Energiewirtschaft vom 8. November 1938, GB!.f. d. L. Ö. Nr. 
156/1939, 

c) die Ausführungsbestimmungen des 
Reichswirtschaftsministeriums zu § 2 der dritten Verordnung zur Durchfllhrung 
des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. November 1938, Reichsanzeiger Nr. 
276, 

d) die Verordnung über die Einfllhrung des 
Energiewirtschaftsrechtes im Lande Österreich vom 26. Jänner 1939, GB!. f. d. 
L. Ö. Nr. 156, 

e) die Verordnung über die Vereinfachung des Verfahrens nach § 
4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 27. September 1939, GB!. f. d. L. Ö. Nr. 
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Nr.1381, 

t) die 11. Verordnung fiber die Einftlhrung des 
Energiewirtschaftsrechtes in der Ostmark vom 17. Jänner 1940, GBI. f. d. L. Ö. 
Nr.18, 

g) die Anordnung des Reichswirtschaftsministers betreffend die 
Mitteilungspflicht der Energieversorgungsuntemehrnen in den Reichsgauen der 
Ostmark vom 17. Juni 1940, Reichsanzeiger Nr. 143, soweit sie elektrische 
Leitungsanlagen rur Starkstrom betreffen. 

(2) Soweit § I ades Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, 
(deutsches) RGBt. S. 207, in der Fassung des Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, BGB1.Nr. 48/1959, die Haftung anders als § 
21 regelt, gelten die Bestimmungen des ReichshfPflichtgesetzes. 

(3) § 3 Abs. 2 und § 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 
144/1998 tritt mit 19. Februar 1999 in Kraft. 

1381, 

t) die 11. Verordnung über die Einführung des 
Energiewirtschaftsrechtes in der Ostmark vom 17. Jänner 1940, GBI. f. d. L. Ö. 
Nr.18, 

g) die Anordnung des Reichswirtschaftsministers betreffend die 
Mitteilungspflicht der Energieversorgungsunternehmen in den Reichsgauen der 
Ostmark vom 17. Juni 1940, Reichsanzeiger Nr. 143, soweit sie elektrische 
Leitungsanlagen tUr Starkstrom betreffen. 

(2) Soweit § la des Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, (deutsches) 
RGB!. S. 207, in der Fassung des Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, BGBl.Nr. 48/1959, die Haftung anders als § 21 
regelt, gelten die Bestimmungen des Reichshaftpflichtgesetzes. 

(3) § 3 Abs. 2 und § 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt. I Nr. 
144/1998 tritt mit 19. Februar 1999 in Kraft. 

(4) § 26 Abs. I und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
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Preistranzparenzgesetz 

§ 10. Wer 

1. einer auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 oder des § 7 
Abs. I erlassenen Verordnung, 

2. den Bestimmungen des § 7 Abs. I über die Pflicht zur 
Führung von Aufzeichnungen und zur Gewährung der Einsichtnahme in diese 
oder 

der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erftlllt, eine 
VerwaltungsUbertretung und ist hieftlr von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 Schilling, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Schilling zu bestrafen. 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich 

1. des § 2, des § 7 Abs. 2 und des § 10 Z 3 mit 15. Dezember 
1992 und 

2. der übrigen Bestimmungen gleichzeitig mit dem Inkrafttreten 
des Abkommens Uber den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
in Kraft 

§ 10. Wer 
1. einer auf Grund des § lAbs. 2, des § 2 Abs. 2 oder des § 7 Abs. 1 

erlassenen Verordnung, 
2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 über die Pflicht zur Führung von 

Aufzeichnungen und zur Gewährung der Einsichtnahme in diese oder 
3. der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erftlllt, eine 
VerwaltungsUbertretung und ist hieftlr von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 2 18.0 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 7 270 € zu 
bestrafen. 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich 

I. des § 2, des § 7 Abs. 2 und des § JO Z 3 mit 15. Dezember 
1992 und 

der Ubrigen Bestimmungen gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) in 
Kraft. 

(la) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr.xxx 12001 tritt mit 
I. Jänner 2002 in Kraft. 
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Bundesgesetz über das Grubenwehrehrenzeichen 

§ 5. Das unbefugte Tragen des Grubenwehrehrenzeichens wird von der 
örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde erster Instanz als 
Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 300 S bestraft. 

§ 5. Das unbefugte Tragen des Grubenwehrehrenzeichens wird von der 
örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde erster Instanz als 
VerwaltungsUbertretung mit einer Geldstrafe bis zu 300 S, ab 1. Jänner 2002 
mit einer Geldstrafe bis zu 22 €bestraft. 

Lagerstättengesetz 

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
sind als VerwaltungsUbertretungen von der Bergbehörde mit Geldstrafen bis zu 
20.000 S zu belegen, sofern die Handlung nicht nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften einer strengeren Bestrafung unterliegt. 

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
sind als Verwaltungsilbertretungen von der Bergbehörde mit Geldstrafen bis zu 
20.000 S, ab I. Jänner 2002 mit Geldstrafen bis zu 1 455 f. zu belegen, sofern 
die Handlung nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften einer strengeren 
Bestrafung unterliegt. 

Allgemeines österreichisches Berggesetz 

§ 248. Über Bergbauunternehmer, welche die Vorschriften der §§ 206 bis 
206d übertreten, sind Geldstrafen bis 2 000 S zu verhängen. 

§ 248. Über Bergbauunternehmer, welche die Vorschriften der §§ 206 bis 
206d übertreten, sind Geldstrafen bis 2000 S, ab J. Jänner 2002 Geldstrafen 
bis zu /45 f. zu verhängen. 
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Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über Preise fair Sachgüter und Leistungen getroffen werden (Preisgesetz 1992) 

§ 5. (I) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten hat auf Antrag 
zu untersuchen, ob der von einem oder mehreren im Antrag zu bezeichnenden 
Unternehmen rur ein Sachgut oder eine Leistung geforderte Preis oder eine 
vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung bei dem 
betreffenden Sachgut oder bei der betreffenden Leistung, den allgemeinen Preisindex 
des betreffenden Wirtschaftszweiges oder die allgemeine Preiserhöhung dieses 
Wirtschaftszweiges in einem ungewöhnlichen Maße übersteigt. 

(2) Anträge gemäß Abs. I können von jeder der im § 9 Abs. 2 genannten StelJen 
gestellt werden. 

(3) Für die auf Grund eines Antrages gemäß Abs. 1 durchzufuhrende 
Untersuchung gelten die Verfahrensbestimmungen des § 10 mit Ausnahme des Abs. 3 
sinngemäß. 

(4) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann das Ergebnis 
der Untersuchung gemäß Abs. 1 und der Begutachtung durch die Preiskommission 
unter Bedachtnahme auf § 13 im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" veröffentlichen. 

(5) läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. 1 schließen, daß ein oder mehrere 
Unternehmer eine ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen, so kann die Behörde rur die 
Dauer von sechs Monaten volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestimmen, wenn 
der festgestellte Mißstand durch marktkonforme Maßnahmen nicht beseitigt werden 
kann. 

(6) Hat das Kartellgericht einen Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 
nach § 35 des Kartellgesetzes untersagt, so kann die Behörde rur das betreffende 
Sachgut oder die betreffende Leistung rur die Dauer von höchstens sechs Monaten 
einen volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preis bestimmen, es sei denn, der 
betreffende Unternehmer beweist, daß der vom Kartellgericht festgestellte Mißbrauch 
nicht mehr vorliegt. 

§ 5. (1) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat auf Antrag zu 
untersuchen, ob der von einem oder mehreren im Antrag zu bezeichnenden 
Unternehmen fur ein Sachgut oder eine Leistung geforderte Preis oder eine 
vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung bei dem 
betreffenden Sachgut oder bei der betreffenden Leistung, den allgemeinen Preisindex 
des betreffenden Wirtschaftszweiges oder die allgemeine Preiserhöhung dieses 
Wirtschaftszweiges in einem ungewöhnlichen Maße übersteigt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann das Ergebnis der 
Untersuchung gemäß Abs. 1 und der Begutachtung durch die Preiskommission unter 
Bedachtnahme auf § 13 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlichen. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 
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Behörden 

§ 8. (1) FUr die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und rur 
die Anordnung eines Preisstopps ist der Bundesminister rur wirtschaftliche 
Angelegenheiten, hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes der 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zuständig. 

(2) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung oder im Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne Landeshauptrnänner 
beauftragen, die ihm gemäß Abs. 1 zustehenden Befugnisse an seiner Stelle 
auszuUben, sofern die bei der Preisbestimmung zu berücksichtigenden Umstände in 
den einzelnen Bundesländern verschieden sind oder dies sonst im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die 
Landeshauptmänner haben bei der Ausübung dieser Befugnisse anstelle der im § 9 
Abs. 2 genannten Stellen die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte und die Landwirtschaftskammer im jeweiligen 
Land zu hören. Mit dem Außerkrafttreten einer gemäß dem ersten Satz erlassenen 
Verordnung geht die Zuständigkeit zur Aufhebung von auf Grund dieser Verordnung 
erlassenen Preisverordnungen und Preisbescheiden der Landeshauptrnänner auf den 
Bundesminister tUr wirtschaftliche Angelegenheiten über. 

Behörden 

§ 8. (1) FUr die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und für 
die Anordnung eines Preisstopps ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 
hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes der Bundesminister 
rur soziale Sicherheit und Generationen zuständig. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung oder 
im Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne Landeshauptmänner beauftragen, die 
ihm gemäß Abs. I zustehenden Befugnisse an seiner Stelle auszuUben, sofern die bei 
der Preisbestimmung zu berücksichtigenden Umstände in den einzelnen 
Bundesländern verschieden sind oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner 
haben bei der Ausübung dieser Befugnisse anstelle der im § 9 Abs. 2 genannten 
Stellen die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und die Landwirtschaftskammer im jeweiligen Land zu hören. Mit dem 
Außerkrafttreten einer gemäß dem ersten Satz erlassenen Verordnung geht die 
Zuständigkeit zur Aufhebung von auf Grund dieser Verordnung erlassenen 
Preisverordnungen und Preisbescheiden der Landeshauptrnänner auf den 
Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit ober. 

(3) Die Preisbestimmung und die Anordnung eines Preisstopps für (3) Die Preisbestimmung und die Anordnung eines Preisstopps für 

I. SachgUter, die dem Marktordnungsgesetz 1985, BGB\. Nr. 210, in der jeweils I. Sachgüter, die dem Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210, in der jeweils 
geltenden Fassung oder dem Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGB\. Nr. 621, in der geltenden Fassung oder dem Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGB\. Nr. 621, in der 
jeweils geltenden Fassung unterliegen, für Zucker, Geflügel und Eier sowie rur damit jeweils geltenden Fassung unterliegen, fUr Zucker, GeflOgel und Eier sowie rur damit 
zusammenhängende Nebenleistungen, haben im Einvernehmen mit dem zusammenhängende Nebenleistungen, haben im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

2. SachgUter und Leistungen, deren Preis aus Finanzmitteln des Bundes gestUtzt 
wird oder bei denen zweckgebundene Einnahmen des Bundes eingehoben werden, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Finanzen 

zu erfolgen. 

(4) Die Überwachung der Einhaltung der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
bestimmten Preise und eines auf Grund dieses Bundesgesetzes angeordneten 
Preisstopps sowie die DurchfUhrung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem 
Bundesgesetz obliegen den Bezirksverwaltungsbehörden. 

(5) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, 
die Sicherheitsorgane dieser Behörden, haben als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde bei im Abs. 4 genannten Maßnahmen, soweit diese sich 
auf gemäß § 2 bestimmte Preise oder auf einen Preisstopp beziehen, mitzuwirken. 

2. Sachgüter und Leistungen, deren Preis aus Finanzmitteln des Bundes gestUtzt 
wird oder bei denen zweckgebundene Einnahmen des Bundes eingehoben werden, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen 

zu erfolgen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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Preiskommission 

§ 9. (I) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und beim 
Bundesministerium fur Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz ist zur Beratung 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten beziehungsweise des 
Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz in 
Preisbestimmungsverfahren und im Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 je eine 
Preiskommission zu bilden. 

(2) Der Preiskommission beim Bundesministerium 
Angelegenheiten haben außer dem Vorsitzenden anzugehören: 

für wirtschaftliche 

I. je ein Vertreter des Bundesministeriums fur Finanzen, für Land- und 
Forstwirtschaft und fur Gcsundheit, Sport und Konsumentcnschutz; 

Preiskommission 

§ 9. (I) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbiet und beim 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen ist zur Beratung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit beziehungsweise des Bundesministers fur 
soziale Sicherheit und Generationen in Preisbestimmungsverfahren und im Verfahren 
gemäß § 5 Abs. I je eine Preiskommission zu bilden. 

(2) Der Preiskommission beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbiet 
haben außer dem Vorsitzenden anzugehören: 

1. je ein Vertreter des Bundesministeriums fur Finanzen, für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für Justiz; 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der gewer~lichen Wirtschaft, der 2. je ein Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und del!'" 
Bundesarbeitskammer. Bundesarbeitskammer. 

(3) Der Preiskommission beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz hat außer dem Vorsitzenden und je einem Vertreter der im Abs. 2 
genannten Bundesministerien und Körperschaften auch ein Vertreter des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten anzugehören. 

(4) Für jeden Vertreter ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Vertretcr der 
Bundesministerien und ihre Ersatzmitglieder sind von den zuständigen 
Bundesministern, die übrigen Vertreter und Ersatzmitglieder von den im Abs. 2 Z 2 
bezeichneten Körperschaften zu bestellen. FUr verschiedene Sachbereiche können 
verschiedene Vertreter und Ersatzmitglieder bestellt werden. Die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder der Preiskommission sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, 
vom Vorsitzenden der Preiskommission zur gewissenhaften Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

(5) Den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium fur 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz der Bundesminister fur Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz zu filhren. Der Bundesminister kann sich im Vorsitz durch 
einen Bediensteten seines Bundesministeriums vertreten lassen. 

(3) Der Preiskommission beim Bundesministerium fur soziale Sicherheit und 
Generationen hat außer dem Vorsitzenden und je einem Vertreter der im Abs. 2 
genannten Bundesministerien und Körperschaften auch ein Vertreter des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit anzugehören. 

(4) unverändert 

(5) Den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium Wirtschaft und 
Arbeit hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, den Vorsitz in der 
Preiskommission beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
der Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen zu fUhren. Der 
Bundesminister kann sich im Vorsitz durch einen Bediensteten seines 
Bundesministeriums vertreten lassen. 
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Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 15. (I) Personenbezogene Daten, die 

1. für die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise einschließlich 
der Festlegung von Bedingungen und der Vorschreibung von Auflagen gemäß § 6 
oder 

2. fur die Anordnung eines Preisstopps oder 

3. rur die Untersuchung auf Grund von Anträgen gemäß § 5 Abs. 1 erforderlich 
sind oder die gemäß § 4 zu melden sind, dürfen automationsunterstUtzt ermittelt und 
verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten und der 
Bundesminister fllr Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz sind ermächtigt, 
bearbeitete Daten, die fllr die Preisbestirnmung, fllr einen Preisstopp oder fllr die 
Untersuchung auf Grund von Anträgen gemäß § 5 Abs. I erforderlich sind, zu 
ilbermitteln an: 

1. die Teilnehmer am VorprUfungsverfahren, 

2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden, 

3. die Mitglieder der Preiskommission, 

4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG) und 

5. den Landeshauptmann im Falle seiner Beauftragung gemäß § 8 Abs. 2, 

soweit diese Daten von den Genannten rur die Besorgung ihrer Aufgaben im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden. 

(3) Der Landeshauptmann ist im Falle seiner Beauftragung gemäß § 8 Abs. 2 
ermächtigt, verarbeitete Daten, die rur die Preisbestimmung oder rur einen Preisstopp 
erforderlich sind, zu übermitteln an 

1. die Teilnehmer am VorprUfungsverfahren, 

2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden, 

3. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG). soweit diese Daten von den 
Genannten rur die Besorgung ihrer Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens 
benötigt werden, und 

4. den Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Automationsuntersrutzter Datenverkehr 

§ 15. (I) unverändert 

(2) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit und der Bundesminister rur 
soziale Sicherheit und Generationen sind ermächtigt, bearbeitete Daten, die rur die 
Preisbestimmung, rur einen Preisstopp oder rur die Untersuchung auf Grund von 
Anträgen gemäß § 5 Abs. I erforderlich sind, zu übermitteln an: 

I. die Teilnehmer am VorprUfungsverfahren, 

2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden, 

3. die Mitglieder der Preiskommission, 

4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG) und 

5. den Landeshauptmann im Falle seiner Beauftragung gemäß § 8 Abs. 2, 

soweit diese Daten von den Genannten rur die Besorgung ihrer Aufgaben im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden. 

(3) Der Landeshauptmann ist im Falle seiner Beauftragung gemäß § 8 Abs. 2 
ermächtigt, verarbeitete Daten, die rur die Preisbestimmung oder rur einen Preisstopp 
erforderlich sind, zu übermitteln an 

I. die Teilnehmer am VorprUfungsverfahren, 

2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden, 

3. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 A VG), soweit diese Daten von den 
Genannten rur die Besorgung ihrer Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens 
benötigt werden, und 

4. den Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit. 
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§ 22. Mit der Vollziehung des Art. 11 sind 

I. hinsichtlich der §§ 8 Abs. 5 und 20 Abs. 4 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich 
der Bundesminister für Inneres und der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

2. hinsichtlich des § 9 Abs. 4, soweit dieser sich auf die Bestellung von 
Vertretern der Bundesministerien oder deren Ersatzmitglieder filr die Preiskommission 
bezieht, entsprechend ihrer Zuständigkeit der Bundesminister rur Finanzen, der 
Bundesminister rur Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft und der Bundesminister fur wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

3. hinsichtlich des § 19, soweit dieser durch die Gerichte zu vollziehen ist, der 
Bundesminister fur Justiz, 

4. hinsichtlich der dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz gemäß den §§ 8 Abs. I, 11 und 15 Abs. I und 2 eingeräumten 
Befugnisse nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
rur Finanzen und rur Land- und Forstwirtschaft - der Bundesminister fur Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz, 

5. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich des § 5a der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen - nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Finanzen und rur Land- und 
Forstwirtschaft - der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 

§ 22. Mit der Vollziehung des Art. " sind 

I. hinsichtlich der §§ 8 Abs. 5 und 20 Abs. 4 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich 
der Bundesminister für Inneres und der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit, 

2. hinsichtlich des § 9 Abs. 4, soweit dieser sich auf die Bestellung von 
Vertretern der Bundesministerien oder deren Ersatzmitglieder filr die Preiskommission 
bezieht, entsprechend ihrer Zuständigkeit der Bundesminister für Finanzen, der 
Bundesminister filr soziale Sicherheit und Generationen, der Bundesminister rur Land­
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Bundesminister rur 
Wirtschaft und Arbeit, 

3. hinsichtlich des § 19, soweit dieser durch die Gerichte zu vollziehen ist, der 
Bundesminister rur Justiz, 

4. hinsichtlich der dem Bundesminister filr soziale Sicherheit und Generationen 
gemäß den §§ 8 Abs. 1, 11 und 15 Abs. I und 2 eingeräumten Befugnisse - nach 
Maßgabe des § 8 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen und 
rur Land- und Forstwirtschaft - der Bundesminister fur soziale Sicherheit und 
Generationen, 

5. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich des § 5a der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen - nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen und rur Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - der Bundesminister rur Wirtschaft 
und Arbeit betraut. 

Bundesgesetz über die Auszeichnung von Preisen (Preisauszeichnungsgesetz) 

§ 3. (I) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung anzuordnen, daß bestimmte Unternehmer die Preise ihrer typischen 
Leistungen auszuzeichnen haben, wenn dies zur Sicherung der Möglichkeit des 
raschen und einfachen Preisvergleichs oder aus sonstigem Interesse der Verbraucher 
erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Untersuchung 
gemäß § 5 des Preisgesetzes 1992 ergibt, daß mehrere Unternehmer eine 
ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen (§ 5 Abs. 5 des Preisgesetzes 1992). 

(2) Erbringen andere als die in einer Verordnung gemäß Abs. t genannten 

§ 3. (1) Der Bundesminister filr Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung 
anzuordnen, daß bestimmte Unternehmer die Preise ihrer typischen Leistungen 
auszuzeichnen haben, wenn dies zur Sicherung der Möglichkeit des raschen und 
einfachen Preisvergleichs oder aus sonstigem Interesse der Verbraucher erforderlich 
ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Untersuchung gemäß § 5 des 
Preisgesetzes 1992 ergibt, daß mehrere Unternehmer eine ungerechtfertigte 
Preispolitik verfolgen (§ 5 Abs. 5 des Preisgesetzes 1992). 

(2) unverändert 
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Unternehmer Leistungen, deren Preise gemäß dieser Verordnung auszuzeichnen sind, 
so haben auch diese Unternehmer die Preise dieser Leistungen auszuzeichnen. 

§ 5. Der Bundesminister fllr wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung zu bestimmen, daß bestimmte Unternehmer die Preise fllr bestimmte 
SachgOter und Leistungen so auszuzeichnen haben, daß sie sowohl innerhalb als auch 
von außerhalb der Betriebsstätte deutlich lesbar sind, wenn dies zweckmäßig ist, um 
den Kunden rechtzeitig vor seiner Entscheidung Ober den Erwerb des Sachgutes oder 
die Inanspruchnahme der Leistung Ober den Preis zu informieren. 

§ 8. (I) Können in Gastgewerbebetrieben Gäste Telefongespräche von 
nichtöffentlichen Sprechstellen filhren, so ist der Preis rur die Telefongespräche auf 
Grund der GebOhrenimpulse zu berechnen. Bei handvermittelten Telefongesprächen 
ist das Entgelt auf Grund der aufgelaufenen GebOhrenimpulse sowie der zusätzlich 
entstandenen amtlichen GebUhren zu berechnen. 

(2) Gastgewerbetreibende haben bei den filr die Gäste bestimmten Sprechstellen 
den je GebUhreneinheit geforderten Preis auszuzeichnen. Der Bundesminister filr 
wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung zu bestimmen, daß zusätzlich 
der geforderte Preis filr eine Zeiteinheit bestimmter Ferngespräche 
(Gesprächsverbindungen) auszuzeichnen ist, wenn dies zur ausreichenden Information 
der Verbraucher erforderlich ist. 

Sonderregelungen 

§ 14. Der Bundesminister filr wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung eine von den §§ 4 und 6 bis 8 abweichende Art oder einen von den §§ 9 
bis 13 abweichenden Inhalt der Preisauszeichnung festzulegen, wenn dies zur 
Ermöglichung eines leichten und sicheren Preisvergleichs erforderlich und nach der 
Übung des geschäftlichen Verkehrs tunIich ist oder die in den §§ 4 und 6 bis 12 
vorgesehene Preisauszeichnung filr die Unternehmer eine übermäßige Erschwerung 
wäre und ein leichter und sicherer Preisvergleich nicht nennenswert beeinträchtigt 
wird. 

Übergangsbestimmungen 

§ 19. (I) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden 
bestehen, die Sicherheitswachen dieser Behörden haben in den ersten sechs Monaten 
ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde bei 
der Vollziehung des § 15 Abs. 1 durch Maßnahmen, die filr die Einleitung und 
Durchfilhrung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

(2) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes begangen wurden, ist weiterhin das Preisgesetz, BGBI. Nr. 260/1976, 

§ 5. Der Bundesminister fllr Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung zu 
bestimmen, daß bestimmte Unternehmer die Preise filr bestimmte Sachgüter und 
Leistungen so auszuzeichnen haben, daß sie sowohl innerhalb als auch von außerhalb 
der Betriebsstätte deutlich lesbar sind, wenn dies zweckmäßig ist, um den Kunden 
rechtzeitig vor seiner Entscheidung über den Erwerb des Sachgutes oder die 
Inanspruchnahme der Leistung Uber den Preis zu informieren. 

§ 8. (I) unverändert 

(2) Gastgewerbetreibende haben bei den filr die Gäste bestimmten Sprechstellen 
den je Gebühreneinheit geforderten Preis auszuzeichnen. Der Bundesminister filr 
Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung zu bestimmen, daß zusätzlich der 
geforderte Preis filr eine Zeiteinheit bestimmter Ferngespräche 
(Gesprächsverbindungen) auszuzeichnen ist. wenn dies zur ausreichenden Information 
der Verbraucher erforderlich ist. 

Sonderrege lungen 

§ 14. Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung eine 
von den §§ 4 und 6 bis 8 abweichende Art oder einen von den §§ 9 bis 13 
abweichenden Inhalt der Preisauszeichnung festzulegen, wenn dies zur Ermöglichung 
eines leichten und sicheren Preisvergleichs erforderlich und nach der Übung des 
geschäftlichen Verkehrs tunIich ist oder die in den §§ 4 und 6 bis 12 vorgesehene 
Preisauszeichnung filr die Unternehmer eine übermäßige Erschwerung wäre und ein 
leichter und sicherer Preisvergleich nicht nennenswert beeinträchtigt wird. 

Übergangsbestimmungen 

§ 19. (l) unverändert 

(2) unverändert 
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zuletzt geändert durch die Preisgesetznovelle 1988, BGBI. Nr. 337, anzuwenden. 

(3) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 55/2000 begangen wurden, sind weiterhin das Preisauszeichnungsgesetz 
1992, BGBI. Nr. 146/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBI. [ Nr. 
19111999, und die Verordnung des Bundesministers fIlr wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend Ausnahme bestimmter Sachgtiter von der 
Preisauszeichnungspflicht, BGBI. Nr. 614/1993, anzuwenden. 

(4) Hinsichtlich der Pflicht zur doppelten Währungsangabe im Sinne des €­
Währungsangabengesetzes, BGBI. I Nr. 110/1999, in der jeweils geltenden Fassung, 
findet weiterhin § I des Preisauszeichnungsgesetzes 1992, BGBI. Nr. 14611992, 
Anwendung. 

Vollziehung 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

I. hinsichtlich des § 19 Abs. I und 2 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der 
Bundesminister für Inneres und der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betraut. 

(3) Auf VerwaltungsUbertretungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 55/2000 begangen wurden, sind weiterhin das Preisauszeichnungsgesetz 
1992, BGBI. Nr. 146/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGB\. I Nr. 
191/1999, und die Verordnung des Bundesministers fUr Wirtschaft und Arbeit 
betreffend Ausnahme bestimmter Sachgüter von der Preisauszeichnungspflicht, BGBI. 
Nr. 614/1993, anzuwenden. 

(4) unverändert. 

Vollziehung 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

I. hinsichtlich des § 19 Abs. I und 2 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der 
Bundesminister rur Inneres und der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit, 

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister rur Wirtschaft und 
Arbeit betraut. 
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